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Teil 1 - In aller Kürze 

 Sofern nichts anderes vermerkt ist, ändern Sie bitte bei den nachfolgenden Rechtsvorschriften nur das Datum in Ihrem 

Rechtsverzeichnis. 

 

 
International 

 Änderung: ADR 2017 

vom 25.10.2016, veröffentlicht am 10.11.2016 

 

Die Änderungen sind in umwelt-online noch nicht einge-

pflegt. Sie können die Änderungen der Anlage zur 25. ADR-

Änderungsverordnung aus dem BGBl. entnehmen. 

> Der deutsche Text steht ab Seite 43. 

 

 

 Inhaltliche Schwerpunkte sind (allg. Überblick): 

 Einführung von insgesamt 9 neue UN-Nummern 

eingeführt, u.a. vier für polymerisierende Stoffe  

 3 bestehende UN-Nummern werden um einen wei-

teren Eintrag ergänzt  

 Es werden 3 eigene UN-Nummern für Motoren 

eingeführt (UN 3528, UN 3529, UN 3530)  

 Für Fahrzeuge (UN 3166 und UN 3171) werden neue 

Sondervorschriften eingeführt, die die Freistel-

lungsbedingungen enthalten (bisher ohne Bedin-

gungen freigestellt vom ADR)  

 Die Regelungen für den Transport von Lithiumbat-

terien ohne UN 38.3-Test (Prototypen und Kleinse-

rien) wurden überarbeitet (Sondervorschrift 310)  

 Ein neuer Gefahrzettel Nr. 9A für Lithiumbatterien 

wird eingeführt, es gibt jedoch eine zweijährige 

Übergangsfrist  

 ein Kennzeichen für »kleine« Lithiumbatterien nach 

Sondervorschrift 188 wird erstmals eingeführt, es 

gibt jedoch eine zweijährige Übergangsfrist  

 Abschnitt 5.5.3 über die Verwendung von Kühlmit-

Information zu Übergangsfristen: 

 Sie dürfen das ADR 2015 bis zum 30.6.2017 an-

wenden. 

 Sie dürfen das ADR 2017 ab dem 1.1.2017 anwen-

den und  

 Sie müssen das ADR 2017 ab dem 1.7.2017 an-

wenden. 

Es gibt jedoch auch für einzelne Sachverhalte andere 

Übergangsfristen, die länger gehen, zum Beispiel die 

zu Lithiumbatterien bis zum 31.12.2018. Diese finden 

Sie im Kapitel 1.6. des ADR und gegebenenfalls in 

Multilateralen Vereinbarungen. 

 Anmerkung zu den Pflichten der Beteiligten (Nr. 

1.4 des ADR):  

Hier wurden einige Ergänzungen und Änderungen 

eingearbeitet. In Deutschland gilt hinsichtlich der 

Pflichten allerdings ohnehin die GGVSEB, die im 

Nachgang geändert werden wird. 

Hinweis: Die Änderungen der nationalen Gefahrgut-

vorschriften, wie zum Beispiel der GGVSEB werden 

für April-Juni erwartet. 

Alle zwei Jahre - jeweils zum ungeraden Kalenderjahr - 

wird das ADR (und das RID) überarbeitet. 

 Die Änderungen sind größtenteils materieller Art. 

Die Änderungen im Einzelnen, finden sie zum Beispiel 

bei der IHK Stuttgart. Dort finden Sie auch Erläuterun-

gen zu den Änderungen. Eine gute Übersicht der Ände-

rungen finden Sie auch auf der Internetseite des Ge-

fahrguttreffs.  

 Bitte prüfen Sie im Einzelfall, inwieweit die 

Änderungen Auswirkungen für Ihre Rollen und Ihre UN 

Nummern haben. 

http://www.risolva.de/
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/gefahr.gut/adr/adr_rid01/adr_ges.htm
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl216030_Anlageband.pdf%27%5D__1479137815672
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl216030_Anlageband.pdf%27%5D__1479137815672
https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/2774/Aenderungen%20ADR%202017.pdf
https://www.stuttgart.ihk24.de/Branchen/Verkehrswirtschaft/Gefahrgut/Gefahrgutinformationen/Entwurf-9--AendV-gefahrgutrechtlicher-Vorschriften/3459666
https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/2774/Erlaeuterungen%20zu%20den%20Aenderungen%20ADR%202017.pdf
https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/2774/Erlaeuterungen%20zu%20den%20Aenderungen%20ADR%202017.pdf
http://www.gefahrguttreff.de/media/775.pdf
http://www.gefahrguttreff.de/media/775.pdf
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teln wie Trockeneis wurde erneut geändert und mit 

einem Grenzwert von 0,5 % versehen  

 Die schriftlichen Weisungen werden modifiziert, der 

neue Gefahrzettel Nr. 9A wird hinzugefügt  

 

 Anmerkung zu den Regelungen des Safety Advi-

sers (Gefahrgutbeauftragter): 

Auch hier gab es einige redaktionelle Anpassungen, 

zum Beispiel wird ausführlicher beschrieben, welche 

Kenntnisse der Gefahrgutbeauftragte haben muss. 

Ferner wird die Option vorgesehen, dass die Prüfung 

auch elektronisch erfolgen kann. 

 Unsere Empfehlung: 

Nach Nr. 1.3 ADR müssen Personen, deren Arbeitsbe-

reich die Beförderung gefährlicher Güter umfasst, re-

gelmäßig unterwiesen werden. Es wird zwar nicht 

explizit gesagt, wie häufig »regelmäßig« ist. Die re-

gelmäßige Unterweisung wird jedoch gefordert, »um 

Änderungen in den Vorschriften Rechnung zu tra-

gen«. Nach dem allgemeinen Verständnis der Juris-

ten heißt das jährlich und die zweijährige Änderung 

des ADR ist ganz sicher ein passender Anlass dafür.  

Lassen Sie also Ihr Personal im Hinblick auf die neus-

ten Vorschriften schulen. 

 

... und falls es jemanden Interessiert, was ADR bedeutet: 

Accord européen relatif au transport international des mar-

chandises Dangereuses par Route 

 

 

 
Bund 

 Änderung: AbfVerbrG »Abfallverbringungsgesetz« 

vom 1.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Änderung: GasNEV »Gasnetzentgeltverordnung« 

vom 4.11.2016 

Europäisches Übereinkommen über die internationale 

Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

Es gab kleinere Änderungen an den Paragrafen 4 

»Pflichten der übrigen Beteiligten im Verfahren der 

vorherigen schriftlichen Notifizierung und Zustim-

mung« und 5 »Pflichten im Rahmen der allgemeinen 

Informationspflichten. 

Die anderen Änderungen sind redaktioneller Natur, 

betreffen Behörden und Institutionen bzw. sind Straf-

vorschriften (siehe auch Änderung des StGB) sowie 

Ordnungswidrigkeiten. 

 Prüfen Sie, inwieweit die Änderungen für Sie 

Relevanz haben. 

http://www.risolva.de/
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/abfall/abfverbr/avg_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/energie/gasnev_gs.htm
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 Änderung: StromNEV »Stromnetzentgeltverordnung« 

vom 4.11.2016 

 

 Änderung: GefStoffV »Gefahrstoffverordnung« 

vom 15.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Änderung: TRGS 900 »Arbeitsplatzgrenzwerte« 

vom 19.9.2016, veröffentlicht am 4.11.2016 

 

 

 

 

 

 Änderung: ArbZG »Arbeitszeitgesetz« 

vom 11.11.2016 

 

 Änderung: JArbSchG »Jugendarbeitsschutzgesetz« 

vom 11.11.2016 

 

 Änderung: SGB VII »Sozialgesetzbuch VII« 

vom 11.11.2016 

 

Geändert wurden u.a. Begrifflichkeiten, um der CLP-

Verordnung zu entsprechen, zum Beispiel wurde aus  

 Zubereitungen > Gemische 

 Hersteller/Inverkehrbringen > Lieferant 

 erbgutverändernd oder fruchtbarkeitsgefährdend > 

keimzellmutagen oder reproduktionstoxisch 

 Kategorie 1 und 2 > Kategorie 1A und 1B 

Die Änderungen sind im Wesentlichen redaktioneller 

Natur. Falls Sie in Ihrem Rechtsverzeichnis die Einzel-

formulierungen ändern wollen, so finden Sie diese 

direkt im BGBl Artikel 1. 

 Der Übersichtlichkeit halber sind die Betreiber-

pflichten jedoch in Gänze nochmals in Teil 2 des In-

fobriefs abgebildet. 

 Bitte beachten Sie, dass es auch Änderungen an 

den Anhängen gab, die hier nicht abgebildet sind. 

Die Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwer-

te wurde angepasst und korrigiert. Die konkreten Än-

derungen finden Sie beschrieben bei der BAuA.  

 Beachten Sie die Änderungen, wenn Sie davon 

betroffen sind. 

http://www.risolva.de/
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/energie/stromnev_gs.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/gefstoff/gefahrst.vo/gfv_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/t_regeln/trgs/trgs900/mak_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/arbeitss/arbeitsrecht/arz_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/arbeitss/arbeitsrecht/jus_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/arbeitss/arbeitsrecht/7sgb_ges.htm
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl116s2549.pdf%27%5D__1479721203120
Gefahrstoffver#_Änderung:_GefStoffV_
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/pdf/TRGS-900-Aenderungen.pdf;jsessionid=C0CF46CEB90ECF2BCD726522FA70D533.1_cid323?__blob=publicationFile&v=20
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/pdf/TRGS-900-Aenderungen.pdf;jsessionid=C0CF46CEB90ECF2BCD726522FA70D533.1_cid323?__blob=publicationFile&v=20
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 Änderung: ArbMedVV »Verordnung zur arbeitsmedizini-

schen Vorsorge« 

vom 15.11.2016 

 

 Änderung: BaustellV »Baustellenverordnung« 

vom 15.11.2015 

 

 Änderung: BetrSichV »Betriebssicherheitsverordnung« 

vom 15.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Verordnung wurden die Bezeichnungen für die 

Kategorien der CMR-Stoffe an die CLP-Verordnung 

angepasst. Also: Aus Kategorie 1 und 2 wurden die 

Kategorien 1A und 1B. 

Im Anhang II Nr. 2 wurden die Formulierungen an die 

CLP-Verordnung angepasst. 

An den Betreiberpflichten wurden größtenteils nur 

redaktionelle Änderungen vorgenommen. Es gab al-

lerdings auch Änderungen an der Aufzählung der er-

laubnispflichtigen Anlagen in § 18. 

Falls Sie in Ihrem Rechtsverzeichnis die Einzelformulie-

rungen ändern wollen, so finden Sie diese direkt im 

BGBl Artikel 2. 

 Der Übersichtlichkeit halber sind die Betreiber-

pflichten jedoch in Gänze nochmals in Teil 2 des In-

fobriefs abgebildet. 

 Bitte beachten Sie, dass es auch Änderungen an 

den Anhängen gab, die hier nicht abgebildet sind. Die 

Änderungen betreffen u.a. neu aufgenommene Rege-

lungen, insbesondere hinsichtlich der Prüfung überwa-

chungsbedürftiger Anlagen, bei denen sich in der Pra-

xis Anpassungsbedarf gezeigt hat. Konkret sind betrof-

fen sind 

 Anhang I »Besondere Vorschriften für bestimmte 

Arbeitsmittel« und dort Regelungen zu  

Aufzugsanlagen und zu  

Druckanlagen 

 Anhang II »Prüfvorschriften für überwachungsbe-

dürftige Anlagen« zu  

Aufzugsanlagen,  

Explosionsgefährdungen und  

Druckanlagen (u.a. Tabellen zur Prüfzuständigkei-

ten) 

Die Änderungen beeinflussen nicht das Schutzniveau, 

erleichtern jedoch das Vollzugshandeln und die An-

wendung in der Praxis.  

http://www.risolva.de/
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/arbeitss/arbsch/arbmedvv_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/arbeitss/arb_vo/bau_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/anlasi/gsg/betrsichv_ges.htm
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl116s2549.pdf%27%5D__1479721203120
Betriebssicher#_Änderung:_BetrSichV_
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 Neu: EMFV »Arbeitsschutzverordnung zu elektromagne-

tischen Feldern« 

vom 15.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Änderung: LärmVibrationsArbSchV »Lärm- und Vibrati-

ons-Arbeitsschutzverordnung« 

vom 15.11.2016 

 

 Änderung: OStrV »Arbeitsschutzverordnung zu künstli-

cher optischer Strahlung« 

vom 15.11.2016 

 Bitte prüfen Sie im Einzelfall (d.h. für Ihre 

konkreten Anlagen), ob und welche Änderungen Sie 

betreffen und treffen Sie gegebenenfalls geeignete 

Maßnahmen. Stellen Sie u.a. sicher, dass Ihre Prüfer 

(intern oder extern) die entsprechenden Anpassungen 

zur Kenntnis genommen haben und entsprechend bei 

den Prüfungen berücksichtigen. 

 

Die Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 

2013/35/EU über Mindestvorschriften zum Schutz von 

Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der 

Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (elekt-

romagnetische Felder). Diese hätte bereits bis zum 1. 

Juli 2016 umgesetzt sein müssen und trat nun zum 19. 

November 2016 in Kraft. 

 Nehmen Sie die Rechtsvorschrift in Ihr 

Rechtsverzeichnis auf und stufen sie als zutreffend ein. 

Die Rechtsvorschrift gilt nämlich in jedem Fall, da 

zumindest die Anforderung eine 

Gefährdungsbeurteilung durchzuführen, zutreffend ist. 

 Die Betreiberpflichten finden Sie im Teil 2 des 

Infobriefs. 

 Die BG ETEM bewertet die Inhalte wie folgt: 

»Für die Unternehmen ändert sich nicht viel, denn in 

mindestens 95 % der betrieblichen Anwendungen 

bedeutet die neue Verordnung keine Verschärfung der 

zulässigen Werte. Die DGUV Vorschrift 15 bleibt bis zur 

Erstellung der technischen Regeln weiterhin gültig 

[…].« 

Siehe auch die Zusatzinformation im Teil 3 des In-

fobriefs. 

http://www.risolva.de/
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/arbeitss/arbsch/emfv_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/arbeitss/arbsch/lvarbschv_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/arbeitss/arb_vo/ostrv_ges.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0035&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0035&rid=1
Arbeitsschutzverordnung_1#_Neu:_EMFV_
http://www.bgetem.de/medien-service/etem-magazin-fuer-praevention-rehabilitation-und-entschaedigung/etem/e-paper-etem/etem_a_16-03_ef/index.html#/20
Elektrom#_Informationsveranstaltung_
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 Aufgehoben: TRBS 3146/TRGS 726 »Ortsfeste Druckanla-

gen für Gase« 

zum 1.9.2016, veröffentlicht am 26.10.2016 

 Neufassung: TRBS 3146/TRGS 746 »Ortsfeste Druckanla-

gen für Gase« 

vom 1.9.2016, veröffentlicht am 26.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Änderung: AMG »Arzneimittelgesetz« 

vom 21.11.2016 

 

 Änderung: GewO »Gewerbeordnung« 

vom 11.11.2016 

 

 Änderung: OWiG »Gesetz über Ordnungswidrigkeiten« 

vom 21.10.2016 

Die Technische Regel taucht unter der Bezeichnung 

TRBS 3145/TRGS 746 wieder auf. Siehe unten. 

 Korrigieren Sie in Ihrem Rechtsverzeichnis den 

Titel (andere Nummerierung der TRGS) und gegebe-

nenfalls den Link zur Rechtsvorschrift. 

Hinweis zu den geänderten Inhalten des Ausschusses 

für Gefahrstoffe: 

Diese Neufassung enthält insbesondere die Einarbei-

tung von Anforderungen für Füllanlagen und der 

spezifischen Anforderungen für Flüssiggas.  

Die einzelnen Kapitel wurden dadurch länger, daher 

wurde auch neu strukturiert, einige Aspekte sind in 

neuen Nummern zusammengeführt worden (wie z.B. 

die Anforderungen an Meldeeinrichtungen und Not-

Aus-Systeme). Die Ausrüstung und die Aufstellung 

sind in separaten Kapiteln abgehandelt. [...] 

Viele der Anforderungen für Füllanlagen sind äquiva-

lent zu den bereits in der bisherigen TRBS 3146/TRGS 

726 enthaltenen Anforderungen. Sie sind nicht explizit 

ergänzt worden, sondern ergeben sich durch die ent-

sprechend geänderte Begriffsbestimmung für ortsfes-

te Druckanlagen für Gase. Nur wo Anforderungen sich 

explizit nur auf bestimmte Teile der ortsfesten Druck-

anlage für Gase beziehen (also z.B. auf die Behälter 

oder die Füllanlage), werden diese dann auch explizit 

genannt.  

Viele der Anforderungen für Flüssiggas sind schon jetzt 

durch die TRBS 3146/TRGS 726 abgedeckt, die spezifi-

schen Ergänzungen halten sich daher im Rahmen.  

http://www.risolva.de/
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/t_regeln/trgs/trgs700/746_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/lebensmt/amg/amg_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/allgemei/gew_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/allgemei/stgb/owig_ges.htm
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 Änderung: StGB »Strafgesetzbuch« 

vom 1. und 4.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 Änderung: TKG »Telekommunikationsgesetz« 

vom 4.11.2016 

 

 Änderung: StPO »Strafprozessordnung« 

vom 21.11.2016 

 

 

 
Nordrhein-Westfalen (NW) 

  Änderung: LAbfG NW »Landesabfallgesetz Nordrhein-

Westfalen« 

vom 25.10.2016 

 

Die Änderung vom 1.11.2016 betrifft die illegale Ab-

fallentsorgung (§ 326). Der Absatz 2 bekommt folgen-

de Fassung: »Ebenso wird bestraft, wer Abfälle im 

Sinne des Absatzes 1 entgegen einem Verbot oder 

ohne die erforderliche Genehmigung in den, aus dem 

oder durch den Geltungsbereich dieses Gesetzes ver-

bringt.« 

http://www.risolva.de/
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/allgemei/stgb/stgb_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/allgemei/wirtschaft/tkg_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/allgemei/stgb/stpo_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/abfall/laender/nrw/labfg_gs.htm
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Teil 2 - Aktuelles für den Betreiber 

 
Bund 

 Änderung: GefStoffV »Gefahrstoffverordnung« 

vom 15.11.2016 

 

§ 1 Zielsetzung und Anwendungsbereich 

 (1) Ziel dieser Verordnung ist es, den Menschen und die Umwelt vor 

stoffbedingten Schädigungen zu schützen durch 

1. Regelungen zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung 

gefährlicher Stoffe und Gemische, 

2. Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten und anderer Personen bei 

Tätigkeiten mit Gefahrstoffen und 

3. Beschränkungen für das Herstellen und Verwenden bestimmter 

gefährlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse.  

 

(3) Die Abschnitte 3 bis 6 gelten für Tätigkeiten, bei denen Beschäftigte 

Gefährdungen ihrer Gesundheit und Sicherheit durch Stoffe, Gemische 

oder Erzeugnisse ausgesetzt sein können. Sie gelten auch, wenn die 

Sicherheit und Gesundheit anderer Personen aufgrund von Tätigkeiten 

gefährdet sein können, die durch Beschäftigte oder Unternehmer ohne 

Beschäftigte ausgeübt werden. Die Sätze 1 und 2 finden auch Anwendung 

auf Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Beförderung von Stoffen, 

Gemische und Erzeugnissen ausgeübt werden. Die Vorschriften des 

Gefahrgutbeförderungsgesetzes und der darauf gestützten 

Rechtsverordnungen bleiben unberührt.  

 

 

§ 4 Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung 

(1) Die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und 

Gemischen sowie von Erzeugnissen mit Explosivstoff richten sich nach den 

Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. [...] 

 

(2) Bei der Einstufung von Stoffen und Gemische sind die nach § 20 Absatz 4 

bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnisse zu berücksichtigen.  

 

(3) Die Kennzeichnung von Stoffen und Gemische, die in Deutschland in 

Verkehr gebracht werden, muss in deutscher Sprache erfolgen.  

 

(4) Werden gefährliche Stoffe oder gefährliche Gemische unverpackt in 

Verkehr gebracht, sind jeder Liefereinheit geeignete 

Sicherheitsinformationen oder ein Sicherheitsdatenblatt in deutscher 

Sprache beizufügen. [...] 

 Wenn Sie mögen, übernehmen 

Sie die nebenstehenden 

Betreiberpflichten in Ihr 

Rechtsverzeichnis. Sie enthalten die 

aktuellen Änderungen. 

Bitte beachten Sie, dass es auch 

Änderungen an den Anhängen gab, 

die hier nicht abgebildet sind. 

http://www.risolva.de/
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/gefstoff/gefahrst.vo/gfv_ges.htm
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§ 6 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung 

(1) Im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung als Bestandteil der 

Beurteilung der Arbeitsbedingungen [...] hat der Arbeitgeber festzustellen, 

ob die Beschäftigten Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ausüben oder ob bei 

Tätigkeiten Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden können. Ist 

dies der Fall, so hat er alle hiervon ausgehenden Gefährdungen der 

Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten unter folgenden 

Gesichtspunkten zu beurteilen:  

1. gefährliche Eigenschaften der Stoffe oder Gemische, einschließlich 

ihrer physikalisch-chemischen Wirkungen,  

2. Informationen des Lieferanten zum Gesundheitsschutz und zur 

Sicherheit insbesondere im Sicherheitsdatenblatt,  

3. Art und Ausmaß der Exposition unter Berücksichtigung aller 

Expositionswege; dabei sind die Ergebnisse der Messungen und 

Ermittlungen nach § 7 Absatz 8 zu berücksichtigen,  

4. Möglichkeiten einer Substitution,  

5. Arbeitsbedingungen und Verfahren, einschließlich der Arbeitsmittel 

und der Gefahrstoffmenge,  

6. Arbeitsplatzgrenzwerte und biologische Grenzwerte,  

7. Wirksamkeit der ergriffenen oder zu ergreifenden Schutzmaßnahmen,  

8. Erkenntnisse aus arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen nach 

der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge.  

 

(2) Der Arbeitgeber hat sich die für die Gefährdungsbeurteilung 

notwendigen Informationen beim Lieferanten oder aus anderen, ihm mit 

zumutbarem Aufwand zugänglichen Quellen zu beschaffen. Insbesondere 

hat der Arbeitgeber die Informationen zu beachten, die ihm nach Titel IV 

der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Verfügung gestellt werden; dazu 

gehören Sicherheitsdatenblätter und die Informationen zu Stoffen oder 

Gemische, für die kein Sicherheitsdatenblatt zu erstellen ist. Sofern die 

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 keine Informationspflicht vorsieht, hat der 

Lieferant dem Arbeitgeber auf Anfrage die für die Gefährdungsbeurteilung 

notwendigen Informationen über die Gefahrstoffe zur Verfügung zu stellen.  

 

(3) Stoffe und Gemische, die nicht von einem Lieferanten [] eingestuft und 

gekennzeichnet worden sind, beispielsweise innerbetrieblich hergestellte 

Stoffe oder Gemische, hat der Arbeitgeber selbst einzustufen. Zumindest 

aber hat er die von den Stoffen oder Gemischen ausgehenden 

Gefährdungen der Beschäftigten zu ermitteln; dies gilt auch für 

Gefahrstoffe nach § 2 Absatz 1 Nummer 4.  

 

(4) Der Arbeitgeber hat festzustellen, ob die verwendeten Stoffe, Gemische 

und Erzeugnisse bei Tätigkeiten, auch unter Berücksichtigung verwendeter 

Arbeitsmittel, Verfahren und der Arbeitsumgebung sowie ihrer möglichen 
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Wechselwirkungen, zu Brand- oder Explosionsgefährdungen führen 

können. Dabei hat er zu beurteilen, 

1. ob gefährliche Mengen oder Konzentrationen von Gefahrstoffen, die zu 

Brand- und Explosionsgefährdungen führen können, auftreten; dabei 

sind sowohl Stoffe und Gemische mit physikalischen Gefährdungen 

nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 wie auch andere Gefahrstoffe, 

die zu Brand- und Explosionsgefährdungen führen können, sowie 

Stoffe, die in gefährlicher Weise miteinander reagieren können, zu 

berücksichtigen, 

2. ob Zündquellen oder Bedingungen, die Brände oder Explosionen 

auslösen können, vorhanden sind und 

3. ob schädliche Auswirkungen von Bränden oder Explosionen auf die 

Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten möglich sind.  

 

Insbesondere hat er zu ermitteln, ob die Stoffe, Gemische und Erzeugnisse 

auf Grund ihrer Eigenschaften und der Art und Weise, wie sie am 

Arbeitsplatz vorhanden sind oder verwendet werden, explosionsfähige 

Gemische bilden können. Im Fall von nicht atmosphärischen Bedingungen 

sind auch die möglichen Veränderungen der für den Explosionsschutz 

relevanten sicherheitstechnischen Kenngrößen zu ermitteln und zu 

berücksichtigen.  

 

(5) Bei der Gefährdungsbeurteilung sind ferner Tätigkeiten zu 

berücksichtigen, bei denen auch nach Ausschöpfung sämtlicher technischer 

Schutzmaßnahmen die Möglichkeit einer Gefährdung besteht. Dies gilt 

insbesondere für Instandhaltungsarbeiten, einschließlich 

Wartungsarbeiten. Darüber hinaus sind auch andere Tätigkeiten wie 

Bedien- und Überwachungsarbeiten zu berücksichtigen, wenn diese zu 

einer Gefährdung von Beschäftigten durch Gefahrstoffe führen können.  

 

(6) Die mit den Tätigkeiten verbundenen inhalativen, dermalen und 

physikalisch-chemischen Gefährdungen sind unabhängig voneinander zu 

beurteilen und in der Gefährdungsbeurteilung zusammenzuführen. Treten 

bei einer Tätigkeit mehrere Gefahrstoffe gleichzeitig auf, sind Wechsel- 

oder Kombinationswirkungen der Gefahrstoffe, die Einfluss auf die 

Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten haben, bei der 

Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen, soweit solche Wirkungen 

bekannt sind.  

 

(7) Der Arbeitgeber kann bei der Festlegung der Schutzmaßnahmen eine 

Gefährdungsbeurteilung übernehmen, die ihm der Lieferant mitgeliefert 

hat, sofern die Angaben und Festlegungen in dieser 

Gefährdungsbeurteilung den Arbeitsbedingungen und Verfahren, 
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einschließlich der Arbeitsmittel und der Gefahrstoffmenge, im eigenen 

Betrieb entsprechen.  

 

(8) Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbeurteilung unabhängig von der 

Zahl der Beschäftigten erstmals vor Aufnahme der Tätigkeit zu 

dokumentieren. Dabei ist Folgendes anzugeben: 

 

1. die Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, 

2. das Ergebnis der Prüfung auf Möglichkeiten einer Substitution nach 

Absatz 1 Satz 2 Nummer 4, 

3. eine Begründung für einen Verzicht auf eine technisch mögliche 

Substitution, sofern Schutzmaßnahmen nach § 9 oder § 10 zu ergreifen 

sind, 

4. die durchzuführenden Schutzmaßnahmen einschließlich derer, 

a. die wegen der Überschreitung eines Arbeitsplatzgrenzwerts 

zusätzlich ergriffen wurden sowie der geplanten 

Schutzmaßnahmen, die zukünftig ergriffen werden sollen, um den 

Arbeitsplatzgrenzwert einzuhalten, oder 

b. die unter Berücksichtigung eines Beurteilungsmaßstabs für 

krebserzeugende Gefahrstoffe, der nach § 20 Absatz 4 bekannt 

gegeben worden ist, zusätzlich getroffen worden sind oder 

zukünftig getroffen werden sollen (Maßnahmenplan),s  

5. eine Begründung, wenn von den nach § 20 Absatz 4 bekannt 

gegebenen Regeln und Erkenntnissen abgewichen wird, und 

6. die Ermittlungsergebnisse, die belegen, dass der Arbeitsplatzgrenzwert 

eingehalten wird oder, bei Stoffen ohne Arbeitsplatzgrenzwert, die 

ergriffenen technischen Schutzmaßnahmen wirksam sind.  

 

Im Rahmen der Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung können auch 

vorhandene Gefährdungsbeurteilungen, Dokumente oder andere 

gleichwertige Berichte verwendet werden, die auf Grund von 

Verpflichtungen nach anderen Rechtsvorschriften erstellt worden sind.  

 

(9) Bei der Dokumentation nach Absatz 8 hat der Arbeitgeber in 

Abhängigkeit der Feststellungen nach Absatz 4 die Gefährdungen durch 

gefährliche explosionsfähige Gemische besonders auszuweisen 

(Explosionsschutzdokument). Daraus muss insbesondere hervorgehen, 

1. dass die Explosionsgefährdungen ermittelt und einer Bewertung 

unterzogen worden sind, 

2. dass angemessene Vorkehrungen getroffen werden, um die Ziele des 

Explosionsschutzes zu erreichen (Darlegung eines 

Explosionsschutzkonzeptes), 

3. ob und welche Bereiche entsprechend Anhang I Nummer 1.7 in Zonen 

eingeteilt wurden, 
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4. für welche Bereiche Explosionsschutzmaßnahmen nach § 11 und 

Anhang I Nummer 1 getroffen wurden, 

5. wie die Vorgaben nach § 15 umgesetzt werden und 

6. welche Überprüfungen nach § 7 Absatz 7 und welche Prüfungen zum 

Explosionsschutz nach Anhang 2 Abschnitt 3 der 

Betriebssicherheitsverordnung durchzuführen sind.  

 

(10) Bei Tätigkeiten mit geringer Gefährdung nach Absatz 13 kann auf eine 

detaillierte Dokumentation verzichtet werden. Falls in anderen Fällen auf 

eine detaillierte Dokumentation verzichtet wird, ist dies nachvollziehbar zu 

begründen. Die Gefährdungsbeurteilung ist regelmäßig zu überprüfen und 

bei Bedarf zu aktualisieren. Sie ist umgehend zu aktualisieren, wenn 

maßgebliche Veränderungen oder neue Informationen dies erfordern oder 

wenn sich eine Aktualisierung auf Grund der Ergebnisse der 

arbeitsmedizinischen Vorsorge nach der Verordnung zur 

arbeitsmedizinischen Vorsorge als notwendig erweist.  

 

(11) Die Gefährdungsbeurteilung darf nur von fachkundigen Personen 

durchgeführt werden. Verfügt der Arbeitgeber nicht selbst über die 

entsprechenden Kenntnisse, so hat er sich fachkundig beraten zu lassen. 

Fachkundig können insbesondere die Fachkraft für Arbeitssicherheit und 

die Betriebsärztin oder der Betriebsarzt sein.  

 

(12) Der Arbeitgeber hat [...] ein Verzeichnis der im Betrieb verwendeten 

Gefahrstoffe zu führen, in dem auf die entsprechenden 

Sicherheitsdatenblätter verwiesen wird. Das Verzeichnis muss mindestens 

folgende Angaben enthalten: 

1. Bezeichnung des Gefahrstoffs, 

2. Einstufung des Gefahrstoffs oder Angaben zu den gefährlichen 

Eigenschaften, 

3. Angaben zu den im Betrieb verwendeten Mengenbereichen, 

4. Bezeichnung der Arbeitsbereiche, in denen Beschäftigte dem 

Gefahrstoff ausgesetzt sein können.  

 

Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn nur Tätigkeiten mit geringer 

Gefährdung nach Absatz 13 ausgeübt werden. Die Angaben nach Satz 2 

Nummer 1, 2 und 4 müssen allen betroffenen Beschäftigten und ihrer 

Vertretung zugänglich sein.  

 

(13) Ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung für bestimmte Tätigkeiten 

auf Grund 

1. der gefährlichen Eigenschaften des Gefahrstoffs, 

2. einer geringen verwendeten Stoffmenge, 

3. einer nach Höhe und Dauer niedrigen Exposition und 
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4. der Arbeitsbedingungen  

 

insgesamt eine nur geringe Gefährdung der Beschäftigten und reichen die 

nach § 8 zu ergreifenden Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten aus, so 

müssen keine weiteren Maßnahmen des Abschnitts 4 ergriffen werden. 

 

(14) Liegen für Stoffe oder Gemische keine Prüfdaten oder entsprechende 

aussagekräftige Informationen zur akut toxischen, reizenden, 

hautsensibilisierenden oder keimzellmutagenen Wirkung oder zur 

spezifischen Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition vor, sind die 

Stoffe oder Gemische bei der Gefährdungsbeurteilung wie Stoffe der 

Gefahrenklasse Akute Toxizität (oral, dermal und inhalativ) Kategorie 3, 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Kategorie 2, Sensibilisierung der Haut 

Kategorie 1, Keimzellmutagenität Kategorie 2 oder Spezifische Zielorgan-

Toxizität, wiederholte Exposition (STOTRE) Kategorie 2 zu behandeln. 

Hinsichtlich der Spezifizierung der anzuwendenden Einstufungskategorien 

sind die entsprechenden nach § 20 Absatz 4 Nummer 1 bekannt gegebenen 

Regeln und Erkenntnisse zu berücksichtigen. 

 

 

§ 7 Grundpflichten 

(1) Der Arbeitgeber darf eine Tätigkeit mit Gefahrstoffen erst aufnehmen 

lassen, nachdem eine Gefährdungsbeurteilung nach § 6 durchgeführt und 

die erforderlichen Schutzmaßnahmen nach Abschnitt 4 ergriffen worden 

sind.  

 

(2) Um die Gesundheit und die Sicherheit der Beschäftigten bei allen 

Tätigkeiten mit Gefahrstoffen zu gewährleisten, hat der Arbeitgeber die 

erforderlichen Maßnahmen nach dem Arbeitsschutzgesetz und zusätzlich 

die nach dieser Verordnung erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Dabei 

hat er die nach § 20 Absatz 4 bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnisse 

zu berücksichtigen. Bei Einhaltung dieser Regeln und Erkenntnisse ist in der 

Regel davon auszugehen, dass die Anforderungen dieser Verordnung erfüllt 

sind. Von diesen Regeln und Erkenntnissen kann abgewichen werden, wenn 

durch andere Maßnahmen zumindest in vergleichbarer Weise der Schutz 

der Gesundheit und die Sicherheit der Beschäftigten gewährleistet werden.  

 

(3) Der Arbeitgeber hat auf der Grundlage des Ergebnisses der 

Substitutionsprüfung nach § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 vorrangig eine 

Substitution durchzuführen. Er hat Gefahrstoffe oder Verfahren durch 

Stoffe, Gemische oder Erzeugnisse oder Verfahren zu ersetzen, die unter 

den jeweiligen Verwendungsbedingungen für die Gesundheit und 

Sicherheit der Beschäftigten nicht oder weniger gefährlich sind.  
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(4) Der Arbeitgeber hat Gefährdungen der Gesundheit und der Sicherheit 

der Beschäftigten bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen auszuschließen. Ist 

dies nicht möglich, hat er sie auf ein Minimum zu reduzieren. Diesen 

Geboten hat der Arbeitgeber durch die Festlegung und Anwendung 

geeigneter Schutzmaßnahmen Rechnung zu tragen. Dabei hat er folgende 

Rangfolge zu beachten:  

 

1. Gestaltung geeigneter Verfahren und technischer 

Steuerungseinrichtungen von Verfahren, den Einsatz emissionsfreier 

oder emissionsarmer Verwendungsformen sowie Verwendung 

geeigneter Arbeitsmittel und Materialien nach dem Stand der Technik,  

 

2. Anwendung kollektiver Schutzmaßnahmen technischer Art an der 

Gefahrenquelle, wie angemessene Be- und Entlüftung, und 

Anwendung geeigneter organisatorischer Maßnahmen,  

 

3. sofern eine Gefährdung nicht durch Maßnahmen nach den Nummern 1 

und 2 verhütet werden kann, Anwendung von individuellen 

Schutzmaßnahmen, die auch die Bereitstellung und Verwendung von 

persönlicher Schutzausrüstung umfassen.  

 

(5) Beschäftigte müssen die bereitgestellte persönliche Schutzausrüstung 

verwenden, solange eine Gefährdung besteht. Die Verwendung von 

belastender persönlicher Schutzausrüstung darf keine Dauermaßnahme 

sein. Sie ist für jeden Beschäftigten auf das unbedingt erforderliche 

Minimum zu beschränken.  

 

(6) Der Arbeitgeber stellt sicher, dass  

1. die persönliche Schutzausrüstung an einem dafür vorgesehenen Ort 

sachgerecht aufbewahrt wird,  

2. die persönliche Schutzausrüstung vor Gebrauch geprüft und nach 

Gebrauch gereinigt wird und  

3. schadhafte persönliche Schutzausrüstung vor erneutem Gebrauch 

ausgebessert oder ausgetauscht wird.  

 

(7) Der Arbeitgeber hat die Funktion und die Wirksamkeit der technischen 

Schutzmaßnahmen regelmäßig, mindestens jedoch jedes dritte Jahr, zu 

überprüfen. Das Ergebnis der Prüfungen ist aufzuzeichnen und 

vorzugsweise zusammen mit der Dokumentation nach § 6 Absatz 8 

aufzubewahren.  

(8) Der Arbeitgeber stellt sicher, dass die Arbeitsplatzgrenzwerte 

eingehalten werden. Er hat die Einhaltung durch Arbeitsplatzmessungen 

oder durch andere geeignete Methoden zur Ermittlung der Exposition zu 

überprüfen. Ermittlungen sind auch durchzuführen, wenn sich die 
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Bedingungen ändern, welche die Exposition der Beschäftigten beeinflussen 

können. Die Ermittlungsergebnisse sind aufzuzeichnen, aufzubewahren 

und den Beschäftigten und ihrer Vertretung zugänglich zu machen. [...] 

 

(9) Sofern Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ausgeübt werden, für die kein 

Arbeitsplatzgrenzwert vorliegt, hat der Arbeitgeber regelmäßig die 

Wirksamkeit der ergriffenen technischen Schutzmaßnahmen durch 

geeignete Ermittlungsmethoden zu überprüfen, zu denen auch 

Arbeitsplatzmessungen gehören können. [...] 

 

 

§ 8 Allgemeine Schutzmaßnahmen 

(1) Der Arbeitgeber hat bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen die folgenden 

Schutzmaßnahmen zu ergreifen:  

1. geeignete Gestaltung des Arbeitsplatzes und geeignete 

Arbeitsorganisation,  

2. Bereitstellung geeigneter Arbeitsmittel für Tätigkeiten mit 

Gefahrstoffen und geeignete Wartungsverfahren zur Gewährleistung 

der Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten bei der Arbeit,  

3. Begrenzung der Anzahl der Beschäftigten, die Gefahrstoffen 

ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein können,  

4. Begrenzung der Dauer und der Höhe der Exposition,  

5. angemessene Hygienemaßnahmen, insbesondere zur Vermeidung von 

Kontaminationen, und die regelmäßige Reinigung des Arbeitsplatzes,  

6. Begrenzung der am Arbeitsplatz vorhandenen Gefahrstoffe auf die 

Menge, die für den Fortgang der Tätigkeiten erforderlich ist,  

7. geeignete Arbeitsmethoden und Verfahren, welche die Gesundheit und 

Sicherheit der Beschäftigten nicht beeinträchtigen oder die 

Gefährdung so gering wie möglich halten, einschließlich Vorkehrungen 

für die sichere Handhabung, Lagerung und Beförderung von 

Gefahrstoffen und von Abfällen, die Gefahrstoffe enthalten, am 

Arbeitsplatz.  

 

(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass  

1. alle verwendeten Stoffe und Gemische identifizierbar sind,  

 

2. gefährliche Stoffe und Gemische innerbetrieblich mit einer 

Kennzeichnung versehen sind, die ausreichende Informationen über 

die Einstufung, über die Gefahren bei der Handhabung und über die zu 

beachtenden Sicherheitsmaßnahmen enthält; vorzugsweise ist eine 

Kennzeichnung zu wählen, die der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

entspricht,  
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3. Apparaturen und Rohrleitungen so gekennzeichnet sind, dass 

mindestens die enthaltenen Gefahrstoffe sowie die davon 

ausgehenden Gefahren eindeutig identifizierbar sind. 

Kennzeichnungspflichten nach anderen Rechtsvorschriften bleiben 

unberührt. Solange der Arbeitgeber den Verpflichtungen nach Satz 1 

nicht nachgekommen ist, darf er Tätigkeiten mit den dort genannten 

Stoffen und Gemische nicht ausüben lassen. Satz 1 Nummer 2 gilt nicht 

für Stoffe, die für Forschungs- und Entwicklungszwecke oder für 

wissenschaftliche Lehrzwecke neu hergestellt worden sind und noch 

nicht geprüft werden konnten. Eine Exposition der Beschäftigten bei 

Tätigkeiten mit diesen Stoffen ist zu vermeiden.  

 

(3) Der Arbeitgeber hat gemäß den Ergebnissen der 

Gefährdungsbeurteilung nach § 6 sicherzustellen, dass die Beschäftigten in 

Arbeitsbereichen, in denen sie Gefahrstoffen ausgesetzt sein können, keine 

Nahrungs- oder Genussmittel zu sich nehmen. Der Arbeitgeber hat hierfür 

vor Aufnahme der Tätigkeiten geeignete Bereiche einzurichten.  

 

(4) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass durch Verwendung 

verschließbarer Behälter eine sichere Lagerung, Handhabung und 

Beförderung von Gefahrstoffen auch bei der Abfallentsorgung 

gewährleistet ist.  

 

(5) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Gefahrstoffe so aufbewahrt 

oder gelagert werden, dass sie weder die menschliche Gesundheit noch die 

Umwelt gefährden. Er hat dabei wirksame Vorkehrungen zu treffen, um 

Missbrauch oder Fehlgebrauch zu verhindern. Insbesondere dürfen 

Gefahrstoffe nicht in solchen Behältern aufbewahrt oder gelagert werden, 

durch deren Form oder Bezeichnung der Inhalt mit Lebensmitteln 

verwechselt werden kann. Sie dürfen nur übersichtlich geordnet und nicht 

in unmittelbarer Nähe von Arznei-, Lebens- oder Futtermitteln, 

einschließlich deren Zusatzstoffe, aufbewahrt oder gelagert werden. Bei 

der Aufbewahrung zur Abgabe oder zur sofortigen Verwendung muss eine 

Kennzeichnung nach Absatz 2 deutlich sichtbar und lesbar angebracht sein.  

 

(6) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Gefahrstoffe, die nicht mehr 

benötigt werden, und entleerte Behälter, die noch Reste von Gefahrstoffen 

enthalten können, sicher gehandhabt, vom Arbeitsplatz entfernt und 

sachgerecht gelagert oder entsorgt werden.  

 

(7) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Stoffe und Gemische, die als 

akut toxisch Kategorie 1, 2 oder 3, spezifisch zielorgantoxisch Kategorie 1, 

krebserzeugend Kategorie 1A oder 1B oder keimzellmutagen Kategorie 1A 

oder 1B eingestuft sind, unter Verschluss oder so auf- bewahrt oder 
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gelagert werden, dass nur fachkundige und zuverlässige Personen Zugang 

haben. Tätigkeiten mit diesen Stoffen und Gemischen dürfen nur von 

fachkundigen oder besonders unterwiesenen Personen ausgeführt werden. 

Satz 2 gilt auch für Tätigkeiten mit Stoffen und Gemischen, die als 

reproduktionstoxisch Kategorie 1A oder 1B oder als 

atemwegssensibilisierend eingestuft sind. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für 

Kraftstoffe an Tankstellen oder sonstigen Betankungseinrichtungen sowie 

für Stoffe und Gemische, die als akut toxisch Kategorie 3 eingestuft sind, 

sofern diese vormals nach der Richtlinie 67/548/EWG oder der Richtlinie 

1999/45/EG als gesundheitsschädlich bewertet wurden. Hinsichtlich der 

Bewertung als gesundheitsschädlich sind die entsprechenden nach § 20 

Absatz 4 Nummer 1 bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnisse zu 

berücksichtigen 

 

 

§ 9 Zusätzliche Schutzmaßnahmen 

(1) Sind die allgemeinen Schutzmaßnahmen nach § 8 nicht ausreichend, um 

Gefährdungen durch Einatmen, Aufnahme über die Haut oder Verschlucken 

entgegenzuwirken, hat der Arbeitgeber zusätzlich diejenigen Maßnahmen 

nach den Absätzen 2 bis 7 zu ergreifen, die auf Grund der 

Gefährdungsbeurteilung nach § 6 erforderlich sind. Dies gilt insbesondere, 

wenn  

1. Arbeitsplatzgrenzwerte oder biologische Grenzwerte überschritten 

werden,  

2. bei hautresorptiven oder haut- oder augenschädigenden Gefahrstoffen 

eine Gefährdung durch Haut- oder Augenkontakt besteht oder  

3. bei Gefahrstoffen ohne Arbeitsplatzgrenzwert und ohne biologischen 

Grenzwert eine Gefährdung auf Grund der ihnen zugeordneten 

Gefährlichkeitsmerkmale nach § 3 und der inhalativen Exposition 

angenommen werden kann.  

 

(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Gefahrstoffe in einem 

geschlossenen System hergestellt und verwendet werden, wenn  

1. die Substitution der Gefahrstoffe nach § 7 Absatz 3 durch solche Stoffe, 

Gemische, Erzeugnisse oder Verfahren, die bei ihrer Verwendung nicht 

oder weniger gefährlich für die Gesundheit und Sicherheit sind, 

technisch nicht möglich ist und  

2. eine erhöhte Gefährdung der Beschäftigten durch inhalative Exposition 

gegenüber diesen Gefahrstoffen besteht.  

 

Ist die Anwendung eines geschlossenen Systems technisch nicht möglich, 

so hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass die Exposition der 

Beschäftigten nach dem Stand der Technik und unter Beachtung von § 7 

Absatz 4 so weit wie möglich verringert wird.  
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(3) Bei Überschreitung eines Arbeitsplatzgrenzwerts muss der Arbeitgeber 

unverzüglich die Gefährdungsbeurteilung nach § 6 erneut durchführen und 

geeignete zusätzliche Schutzmaßnahmen ergreifen, um den 

Arbeitsplatzgrenzwert einzuhalten. Wird trotz Ausschöpfung aller 

technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen der 

Arbeitsplatzgrenzwert nicht eingehalten, hat der Arbeitgeber unverzüglich 

persönliche Schutzausrüstung bereitzustellen. Dies gilt insbesondere für 

Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten.  

 

(4) Besteht trotz Ausschöpfung aller technischen und organisatorischen 

Schutzmaßnahmen bei hautresorptiven, haut- oder augenschädigenden 

Gefahrstoffen eine Gefährdung durch Haut- oder Augenkontakt, hat der 

Arbeitgeber unverzüglich persönliche Schutzausrüstung bereitzustellen.  

 

(5) Der Arbeitgeber hat getrennte Aufbewahrungsmöglichkeiten für die 

Arbeits- oder Schutzkleidung einerseits und die Straßenkleidung 

andererseits zur Verfügung zu stellen. Der Arbeitgeber hat die durch 

Gefahrstoffe verunreinigte Arbeitskleidung zu reinigen.  

 

(6) Der Arbeitgeber hat geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die 

gewährleisten, dass Arbeitsbereiche, in denen eine erhöhte Gefährdung der 

Beschäftigten besteht, nur den Beschäftigten zugänglich sind, die sie zur 

Ausübung ihrer Arbeit oder zur Durchführung bestimmter Aufgaben 

betreten müssen.  

 

(7) Wenn Tätigkeiten mit Gefahrstoffen von einer oder einem Beschäftigten 

allein ausgeübt werden, hat der Arbeitgeber zusätzliche 

Schutzmaßnahmen zu ergreifen oder eine angemessene Aufsicht zu 

gewährleisten. Dies kann auch durch den Einsatz technischer Mittel 

sichergestellt werden.  

 

 

§ 10 Besondere Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit 

krebserzeugenden, keimzellmutagenen und reproduktionstoxischen 

Gefahrstoffen der Kategorie 1A und 1B 

(1) Bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen der Kategorie 1A 

oder 1B, für die kein Arbeitsplatzgrenzwert nach § 20 Absatz 4 bekannt 

gegeben worden ist, hat der Arbeitgeber ein geeignetes, risikobezogenes 

Maßnahmenkonzept anzuwenden, um das Minimierungsgebot nach § 7 

Absatz 4 umzusetzen. Hierbei sind die nach § 20 Absatz 4 bekannt 

gegebenen Regeln, Erkenntnisse und Beurteilungsmaßstäbe zu 

berücksichtigen. Bei Tätigkeiten mit keimzellmutagenen oder 

reproduktionstoxischen Gefahrstoffen der Kategorie 1 oder 2 hat der 
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Arbeitgeber, unbeschadet des Absatzes 2, zusätzlich die Bestimmungen 

nach den Absätzen 3 bis 5 zu erfüllen. Die besonderen Bestimmungen des 

Anhangs II Nummer 6 sind zu beachten. 

 

(2) Die Absätze 3 bis 5 gelten nicht, wenn 

1. ein Arbeitsplatzgrenzwert nach § 20 Absatz 4 bekannt gegeben worden 

ist, dieser eingehalten und dies durch Arbeitsplatzmessung oder durch 

andere geeignete Methoden zur Ermittlung der Exposition belegt wird 

oder 

2. Tätigkeiten entsprechend einem nach § 20 Absatz 4 bekannt 

gegebenen verfahrens- und stoffspezifischen Kriterium ausgeübt 

werden.  

 

(3) Wenn Tätigkeiten mit keimzellmutagenen oder reproduktionstoxischen 

Gefahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B ausgeübt werden, hat der 

Arbeitgeber  

1. die Exposition der Beschäftigten durch Arbeitsplatzmessungen oder 

durch andere geeignete Ermittlungsmethoden zu bestimmen, auch um 

erhöhte Expositionen infolge eines unvorhersehbaren Ereignisses oder 

eines Unfalls schnell erkennen zu können,  

2. Gefahrenbereiche abzugrenzen, in denen Beschäftigte diesen 

Gefahrstoffen ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein können, und Warn- 

und Sicherheitszeichen anzubringen, einschließlich der Verbotszeichen 

"Zutritt für Unbefugte verboten" und "Rauchen verboten" [...]. 

 

(4) Bei Tätigkeiten, bei denen eine beträchtliche Erhöhung der Exposition 

der Beschäftigten durch keimzellmutagene oder reproduktionstoxische 

Gefahrstoffe der Kategorie 1A oder 1B zu erwarten ist und bei denen jede 

Möglichkeit weiterer technischer Schutzmaßnahmen zur Begrenzung 

dieser Exposition bereits ausgeschöpft wurde, hat der Arbeitgeber nach 

Beratung mit den Beschäftigten oder mit ihrer Vertretung Maßnahmen zu 

ergreifen, um die Dauer der Exposition der Beschäftigten so weit wie 

möglich zu verkürzen und den Schutz der Beschäftigten während dieser 

Tätigkeiten zu gewährleisten. Er hat den betreffenden Beschäftigten 

persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen, die sie während der 

gesamten Dauer der erhöhten Exposition tragen müssen.  

 

(5) Werden in einem Arbeitsbereich Tätigkeiten mit keimzellmutagenen 

oder reproduktionstoxischen Gefahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B 

ausgeübt, darf die dort abgesaugte Luft nicht in den Arbeitsbereich 

zurückgeführt werden. Dies gilt nicht, wenn die Luft unter Anwendung von 

behördlich oder von den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung 

anerkannten Verfahren oder Geräte ausreichend von solchen Stoffen 

gereinigt ist. Die Luft muss dann so geführt oder gereinigt werden, dass 
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keimzellmutagene oder reproduktionstoxische Stoffe nicht in die Atemluft 

anderer Beschäftigter gelangen.  

 

 

§ 11 Besondere Schutzmaßnahmen gegen physikalisch-chemische 

Einwirkungen, insbesondere gegen Brand- und Explosionsgefährdungen 

(1) Der Arbeitgeber hat auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung 

Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten und anderer Personen vor 

physikalisch-chemischen Einwirkungen zu ergreifen. Er hat die Maßnahmen 

so festzulegen, dass die Gefährdungen vermieden oder so weit wie möglich 

verringert werden. Dies gilt insbesondere bei Tätigkeiten einschließlich 

Lagerung, bei denen es zu Brand- und Explosionsgefährdungen kommen 

kann. Dabei hat der Arbeitgeber Anhang I Nummer 1 und 5 zu beachten [in 

Agenda nicht dargestellt]. Die Vorschriften des Sprengstoffgesetzes und 

der darauf gestützten Rechtsvorschriften bleiben unberührt. 

 

(2) Zur Vermeidung von Brand- und Explosionsgefährdungen hat der 

Arbeitgeber Maßnahmen nach folgender Rangfolge zu ergreifen: 

1. gefährliche Mengen oder Konzentrationen von Gefahrstoffen, die zu 

Brand- oder Explosionsgefährdungen führen können, sind zu 

vermeiden, 

2. Zündquellen oder Bedingungen, die Brände oder Explosionen auslösen 

können, sind zu vermeiden, 

3. schädliche Auswirkungen von Bränden oder Explosionen auf die 

Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten und anderer Personen 

sind so weit wie möglich zu verringern.  

 

(3) Arbeitsbereiche, Arbeitsplätze, Arbeitsmittel und deren Verbindungen 

untereinander müssen so konstruiert, errichtet, zusammengebaut, 

installiert, verwendet und instand gehalten werden, dass keine Brand- und 

Explosionsgefährdungen auftreten. 

 

(4) Bei Tätigkeiten mit organischen Peroxiden hat der Arbeitgeber über die 

Bestimmungen der Absätze 1 und 2 sowie des Anhangs I Nummer 1 hinaus 

insbesondere Maßnahmen zu treffen, die die 

1. Gefahr einer unbeabsichtigten Explosion minimieren und 

2. Auswirkungen von Bränden und Explosionen beschränken.  

 

Dabei hat der Arbeitgeber Anhang III zu beachten.  

 

 

§ 13 Betriebsstörungen, Unfälle und Notfälle 

(1) Um die Gesundheit und die Sicherheit der Beschäftigten bei 

Betriebsstörungen, Unfällen oder Notfällen zu schützen, hat der 
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Arbeitgeber rechtzeitig die Notfallmaßnahmen festzulegen, die beim 

Eintreten eines derartigen Ereignisses zu ergreifen sind. Dies schließt die 

Bereitstellung angemessener Erste-Hilfe-Einrichtungen und die 

Durchführung von Sicherheitsübungen in regelmäßigen Abständen ein.  

 

(2) Tritt eines der in Absatz 1 Satz 1 genannten Ereignisse ein, so hat der 

Arbeitgeber unverzüglich die gemäß Absatz 1 festgelegten Maßnahmen zu 

ergreifen, um  

1. betroffene Beschäftigte über die durch das Ereignis hervorgerufene 

Gefahrensituation im Betrieb zu informieren,  

2. die Auswirkungen des Ereignisses zu mindern und  

3. wieder einen normalen Betriebsablauf herbeizuführen.  

 

Neben den Rettungskräften dürfen nur die Beschäftigten im 

Gefahrenbereich verbleiben, die Tätigkeiten zur Erreichung der Ziele nach 

Satz 1 Nummer 2 und 3 ausüben.  

 

(3) Der Arbeitgeber hat Beschäftigten, die im Gefahrenbereich tätig 

werden, vor Aufnahme ihrer Tätigkeit geeignete Schutzkleidung und 

persönliche Schutzausrüstung sowie gegebenenfalls erforderliche spezielle 

Sicherheitseinrichtungen und besondere Arbeitsmittel zur Verfügung zu 

stellen. Im Gefahrenbereich müssen die Beschäftigten die Schutzkleidung 

und die persönliche Schutzausrüstung für die Dauer des nicht 

bestimmungsgemäßen Betriebsablaufs verwenden. Die Verwendung 

belastender persönlicher Schutzausrüstung muss für die einzelnen 

Beschäftigten zeitlich begrenzt sein. Ungeschützte und unbefugte 

Personen dürfen sich nicht im festzulegenden Gefahrenbereich aufhalten.  

 

(4) Der Arbeitgeber hat Warn- und sonstige Kommunikationssysteme, die 

eine erhöhte Gefährdung der Gesundheit und Sicherheit anzeigen, zur 

Verfügung zu stellen, so dass eine angemessene Reaktion möglich ist und 

unverzüglich Abhilfemaßnahmen sowie Hilfs-, Evakuierungs- und 

Rettungsmaßnahmen eingeleitet werden können.  

 

(5) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Informationen über 

Maßnahmen bei Notfällen mit Gefahrstoffen zur Verfügung stehen. Die 

zuständigen innerbetrieblichen und betriebsfremden Unfall- und 

Notfalldienste müssen Zugang zu diesen Informationen erhalten.  

 

 

§ 14 Unterrichtung und Unterweisung der Beschäftigten 

(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass den Beschäftigten eine 

schriftliche Betriebsanweisung, die der Gefährdungsbeurteilung nach § 6 

Rechnung trägt, in einer für die Beschäftigten verständlichen Form und 
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Sprache zugänglich gemacht wird. [...] Die Betriebsanweisung muss bei 

jeder maßgeblichen Veränderung der Arbeitsbedingungen aktualisiert 

werden. Der Arbeitgeber hat ferner sicherzustellen, dass die Beschäftigten 

1. Zugang haben zu allen Informationen [...] über die Stoffe und 

Gemische, mit denen sie Tätigkeiten ausüben, insbesondere zu 

Sicherheitsdatenblättern, und 

2. über Methoden und Verfahren unterrichtet werden, die bei der 

Verwendung von Gefahrstoffen zum Schutz der Beschäftigten 

angewendet werden müssen.  

 

(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Beschäftigten anhand der 

Betriebsanweisung nach Absatz 1 über alle auftretenden Gefährdungen und 

entsprechende Schutzmaßnahmen mündlich unterwiesen werden. Teil 

dieser Unterweisung ist ferner eine allgemeine arbeitsmedizinisch-

toxikologische Beratung. Diese dient auch zur Information der 

Beschäftigten über die Voraussetzungen, unter denen sie Anspruch auf 

arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach der Verordnung zur 

arbeitsmedizinischen Vorsorge haben, und über den Zweck dieser 

Vorsorgeuntersuchungen. Die Beratung ist unter Beteiligung der Ärztin 

oder des Arztes nach § 7 Absatz 1 der Verordnung zur arbeitsmedizinischen 

Vorsorge durchzuführen, falls dies erforderlich sein sollte. Die 

Unterweisung muss vor Aufnahme der Beschäftigung und danach 

mindestens jährlich arbeitsplatzbezogen durchgeführt werden. Sie muss in 

für die Beschäftigten verständlicher Form und Sprache erfolgen. Inhalt und 

Zeitpunkt der Unterweisung sind schriftlich festzuhalten und von den 

Unterwiesenen durch Unterschrift zu bestätigen. 

 

(3) Der Arbeitgeber hat bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden, 

keimzellmutagenen oder reproduktionstoxischen Gefahrstoffen der 

Kategorie 1A oder 1B sicherzustellen, dass  

 

1. die Beschäftigten und ihre Vertretung nachprüfen können, ob die 

Bestimmungen dieser Verordnung eingehalten werden, und zwar 

insbesondere in Bezug auf  

a) die Auswahl und Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung 

und die damit verbundenen Belastungen der Beschäftigten,  

b) durchzuführende Maßnahmen im Sinne des § 10 Absatz 4 Satz 1,  

 

2. die Beschäftigten und ihre Vertretung bei einer erhöhten Exposition, 

einschließlich der in § 10 Absatz 4 Satz 1 genannten Fälle, unverzüglich 

unterrichtet und über die Ursachen sowie über die bereits ergriffenen 

oder noch zu ergreifenden Gegenmaßnahmen informiert werden,  
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3. ein aktualisiertes Verzeichnis über die Beschäftigten geführt wird, die 

Tätigkeiten ausüben, bei denen die Gefährdungsbeurteilung nach § 6 

eine Gefährdung der Gesundheit oder der Sicherheit der Beschäftigten 

ergibt; in dem Verzeichnis ist auch die Höhe und die Dauer der 

Exposition anzugeben, der die Beschäftigten ausgesetzt waren,  

 

4. das Verzeichnis nach Nummer 3 mit allen Aktualisierungen 40 Jahre 

nach Ende der Exposition aufbewahrt wird; bei Beendigung von 

Beschäftigungsverhältnissen hat der Arbeitgeber den Beschäftigten 

einen Auszug über die sie betreffenden Angaben des Verzeichnisses 

auszuhändigen und einen Nachweis hierüber wie Personalunterlagen 

aufzubewahren,  

 

5. die Ärztin oder der Arzt nach § 7 Absatz 1 der Verordnung zur 

arbeitsmedizinischen Vorsorge, die zuständige Behörde sowie jede für 

die Gesundheit und die Sicherheit am Arbeitsplatz verantwortliche 

Person Zugang zu dem Verzeichnis nach Nummer 3 haben,  

 

6. alle Beschäftigten Zugang zu den sie persönlich betreffenden Angaben 

in dem Verzeichnis haben,  

 

7. die Beschäftigten und ihre Vertretung Zugang zu den nicht 

personenbezogenen Informationen allgemeiner Art in dem Verzeichnis 

haben.  

 

(4) Der Arbeitgeber kann mit Einwilligung des betroffenen Beschäftigten 

die Aufbewahrungs- einschließlich der Aushändigungspflicht nach Absatz 3 

Nummer 4 auf den zuständigen gesetzlichen Unfallversicherungsträger 

übertragen. Dafür übergibt der Arbeitgeber dem Unfallversicherungsträger 

die erforderlichen Unterlagen in einer für die elektronische 

Datenverarbeitung geeigneten Form. Der Unfallversicherungsträger 

händigt der betroffenen Person auf Anforderung einen Auszug des 

Verzeichnisses mit den sie betreffenden Angaben aus. 

 

 

§ 15 Zusammenarbeit verschiedener Firmen 

(1) Sollen in einem Betrieb Fremdfirmen Tätigkeiten mit Gefahrstoffen 

ausüben, hat der Arbeitgeber als Auftraggeber sicherzustellen, dass nur 

solche Fremdfirmen herangezogen werden, die über die Fachkenntnisse 

und Erfahrungen verfügen, die für diese Tätigkeiten erforderlich sind. Der 

Arbeitgeber als Auftraggeber hat die Fremdfirmen über Gefahrenquellen 

und spezifische Verhaltensregeln zu informieren.  
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(2) Kann bei Tätigkeiten von Beschäftigten eines Arbeitgebers eine 

Gefährdung von Beschäftigten anderer Arbeitgeber durch Gefahrstoffe 

nicht ausgeschlossen werden, so haben alle betroffenen Arbeitgeber bei der 

Durchführung ihrer Gefährdungsbeurteilungen nach § 6 

zusammenzuwirken und die Schutzmaßnahmen abzustimmen. Dies ist zu 

dokumentieren. Die Arbeitgeber haben dabei sicherzustellen, dass 

Gefährdungen der Beschäftigten aller beteiligten Unternehmen durch 

Gefahrstoffe wirksam begegnet wird.  

 

(3) Jeder Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, dass seine Beschäftigten die 

gemeinsam festgelegten Schutzmaßnahmen anwenden.  

 

(4) Besteht bei Tätigkeiten von Beschäftigten eines Arbeitgebers eine 

erhöhte Gefährdung von Beschäftigten anderer Arbeitgeber durch 

Gefahrstoffe, ist durch die beteiligten Arbeitgeber ein Koordinator zu 

bestellen. Wurde ein Koordinator nach den Bestimmungen 

Baustellenverordnung [...] bestellt, gilt die Pflicht nach Satz 1 als erfüllt. 

Dem Koordinator sind von den beteiligten Arbeitgebern alle erforderlichen 

sicherheitsrelevanten Informationen sowie Informationen zu den 

festgelegten Schutzmaßnahmen zur Verfügung zu stellen. Die Bestellung 

eines Koordinators entbindet die Arbeitgeber nicht von ihrer 

Verantwortung nach dieser Verordnung.  

 

(5) Vor dem Beginn von Abbruch-, Sanierungs- und 

Instandhaltungsarbeiten oder Bauarbeiten muss der Arbeitgeber für die 

Gefährdungsbeurteilung nach § 6 Informationen, insbesondere vom 

Auftraggeber oder Bauherrn, darüber einholen, ob entsprechend der 

Nutzungs- oder Baugeschichte des Objekts Gefahrstoffe, insbesondere 

Asbest, vorhanden oder zu erwarten sind. [...] 

 

 

§ 16 Herstellungs- und Verwendungsbeschränkungen 

(1) Herstellungs- und Verwendungsbeschränkungen für bestimmte Stoffe, 

Gemische und Erzeugnisse ergeben sich aus Artikel 67 in Verbindung mit 

Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.  

 

(2) Nach Maßgabe des Anhangs II bestehen weitere Herstellungs- und 

Verwendungsbeschränkungen für dort genannte Stoffe, Gemische und 

Erzeugnisse.  

 

(3) Biozid-Produkte dürfen nicht verwendet werden, soweit damit zu 

rechnen ist, dass ihre Verwendung im einzelnen Anwendungsfall schädliche 

Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen, Nicht-Zielorganismen 

oder auf die Umwelt hat. Wer Biozid-Produkte verwendet, hat dies 
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ordnungsgemäß zu tun. Zur ordnungsgemäßen Verwendung gehört es 

insbesondere, dass  

1. ein Biozid-Produkt nur für die in der Kennzeichnung ausgewiesenen 

Verwendungszwecke eingesetzt wird,  

2. die sich aus der Kennzeichnung und der Zulassung ergebenden 

Verwendungsbedingungen eingehalten werden und  

3. der Einsatz von Biozid-Produkten durch eine sachgerechte 

Berücksichtigung physikalischer, biologischer, chemischer und 

sonstiger Alternativen auf das Minimum begrenzt wird.  

 

Die Sätze 1 bis 3 gelten auch für private Haushalte.  

 

(4) Der Arbeitgeber darf in Heimarbeit beschäftigte Personen nur 

Tätigkeiten mit geringer Gefährdung im Sinne des § 6 Absatz 11 ausüben 

lassen.  

 

 

§ 18 Unterrichtung der Behörde 

(1) Der Arbeitgeber hat der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen  

1. jeden Unfall und jede Betriebsstörung, die bei Tätigkeiten mit 

Gefahrstoffen zu einer ernsten Gesundheitsschädigung von 

Beschäftigten geführt haben,  

2. Krankheits- und Todesfälle, bei denen konkrete Anhaltspunkte dafür 

bestehen, dass sie durch die Tätigkeit mit Gefahrstoffen verursacht 

worden sind, mit der genauen Angabe der Tätigkeit und der 

Gefährdungsbeurteilung nach § 6. [...] 

 

(2) Unbeschadet des § 22 des Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber 

der zuständigen Behörde auf Verlangen Folgendes mitzuteilen: 

 

1. das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung [...] und die ihr zugrunde 

liegenden Informationen, einschließlich der Dokumentation der 

Gefährdungsbeurteilung, 

2. die Tätigkeiten, bei denen Beschäftigte tatsächlich oder 

möglicherweise gegenüber Gefahrstoffen exponiert worden sind, und 

die Anzahl dieser Beschäftigten, 

3. die nach § 13 des Arbeitsschutzgesetzes verantwortlichen Personen, 

4. die durchgeführten Schutz- und Vorsorgemaßnahmen, einschließlich 

der Betriebsanweisungen.  

 

(3) Der Arbeitgeber hat der zuständigen Behörde bei Tätigkeiten mit 

krebserzeugenden, keimzellmutagenen oder erbgutverändernden 

Gefahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B zusätzlich auf Verlangen Folgendes 

mitzuteilen: 
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1. das Ergebnis der Substitutionsprüfung, 

2. Informationen über 

a. ausgeübte Tätigkeiten und angewandte industrielle Verfahren und 

die Gründe für die Verwendung dieser Gefahrstoffe, 

b. die Menge der hergestellten oder verwendeten Gefahrstoffe, 

c. die Art der zu verwendenden Schutzausrüstung, 

d. Art und Ausmaß der Exposition, 

e. durchgeführte Substitutionen.  

 

(4) Auf Verlangen der zuständigen Behörde ist die [...] Fachkunde für die 

Erstellung von Sicherheitsdatenblättern nachzuweisen. 

 

 

 

 

 Änderung: BetrSichV »Betriebssicherheitsverordnung« 
vom 15.11.2016 

 

§ 1 Anwendungsbereich und Zielsetzung 

(1) Diese Verordnung gilt für die Verwendung von Arbeitsmitteln. Ziel 

dieser Verordnung ist es, die Sicherheit und den Schutz der Gesundheit von 

Beschäftigten bei der Verwendung von Arbeitsmitteln zu gewährleisten. 

Dies soll insbesondere erreicht werden durch 

 

1. die Auswahl geeigneter Arbeitsmittel und deren sichere Verwendung, 

2. die für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignete Gestaltung von 

Arbeits- und Fertigungsverfahren sowie 

3. die Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten.  

 

Diese Verordnung regelt hinsichtlich der [...] überwachungsbedürftigen 

Anlagen zugleich Maßnahmen zum Schutz anderer Personen im 

Gefahrenbereich, soweit diese aufgrund der Verwendung dieser Anlagen 

durch Arbeitgeber [...] gefährdet werden können.  

 

 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(1) Arbeitsmittel sind Werkzeuge, Geräte, Maschinen oder Anlagen, die für 

die Arbeit verwendet werden, sowie überwachungsbedürftige Anlagen. 

 

(2) Die Verwendung von Arbeitsmitteln umfasst jegliche Tätigkeit mit 

diesen. Hierzu gehören insbesondere das Montieren und Installieren, 

Bedienen, An- oder Abschalten oder Einstellen, Gebrauchen, Betreiben, 

Instandhalten, Reinigen, Prüfen, Umbauen, Erproben, Demontieren, 

Transportieren und Überwachen. 

 Wenn Sie mögen, übernehmen 

Sie die nebenstehenden 

Betreiberpflichten in Ihr 

Rechtsverzeichnis. Sie enthalten die 

aktuellen Änderungen. 

Bitte beachten Sie, dass es auch 

Änderungen an den Anhängen gab, 

die hier nicht abgebildet sind 
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(3) Arbeitgeber ist, wer nach § 2 Absatz 3 des Arbeitsschutzgesetzes als 

solcher bestimmt ist. Dem Arbeitgeber steht gleich, 

 

1. wer, ohne Arbeitgeber zu sein, zu gewerblichen oder wirtschaftlichen 

Zwecken eine überwachungsbedürftige Anlage verwendet, [...] 

 

 

§ 3 Gefährdungsbeurteilung  

(1) Der Arbeitgeber hat vor der Verwendung von Arbeitsmitteln die 

auftretenden Gefährdungen zu beurteilen (Gefährdungsbeurteilung) und 

daraus notwendige und geeignete Schutzmaßnahmen abzuleiten. Das 

Vorhandensein einer CE-Kennzeichnung am Arbeitsmittel entbindet nicht 

von der Pflicht zur Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung. Für 

Aufzugsanlagen gilt Satz 1 nur, wenn sie von einem Arbeitgeber im Sinne 

des § 2 Absatz 3 Satz 1 verwendet werden. 

 

(2) In die Beurteilung sind alle Gefährdungen einzubeziehen, die bei der 

Verwendung von Arbeitsmitteln ausgehen, und zwar von 

1. den Arbeitsmitteln selbst, 

2. der Arbeitsumgebung und 

3. den Arbeitsgegenständen, an denen Tätigkeiten mit Arbeitsmitteln 

durchgeführt werden.  

 

Bei der Gefährdungsbeurteilung ist insbesondere Folgendes zu 

berücksichtigen: 

1. die Gebrauchstauglichkeit von Arbeitsmitteln einschließlich der 

ergonomischen, alters- und alternsgerechten Gestaltung, 

2. die sicherheitsrelevanten einschließlich der ergonomischen 

Zusammenhänge zwischen Arbeitsplatz, Arbeitsmittel, 

Arbeitsverfahren, Arbeitsorganisation, Arbeitsablauf, Arbeitszeit und 

Arbeitsaufgabe, 

3. die physischen und psychischen Belastungen der Beschäftigten, die bei 

der Verwendung von Arbeitsmitteln auftreten, 

4. vorhersehbare Betriebsstörungen und die Gefährdung bei Maßnahmen 

zu deren Beseitigung.  

 

(3) Die Gefährdungsbeurteilung soll bereits vor der Auswahl und der 

Beschaffung der Arbeitsmittel begonnen werden. Dabei sind insbesondere 

die Eignung des Arbeitsmittels für die geplante Verwendung, die 

Arbeitsabläufe und die Arbeitsorganisation zu berücksichtigen. Die 

Gefährdungsbeurteilung darf nur von fachkundigen Personen durchgeführt 

werden. Verfügt der Arbeitgeber nicht selbst über die entsprechenden 

Kenntnisse, so hat er sich fachkundig beraten zu lassen. 
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(4) Der Arbeitgeber hat sich die Informationen zu beschaffen, die für die 

Gefährdungsbeurteilung notwendig sind. Dies sind insbesondere die nach § 

21 Absatz 4 Nummer 1 bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnisse, 

Gebrauchs- und Betriebsanleitungen sowie die ihm zugänglichen 

Erkenntnisse aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge. Der Arbeitgeber darf 

diese Informationen übernehmen, sofern sie auf die Arbeitsmittel, 

Arbeitsbedingungen und Verfahren in seinem Betrieb anwendbar sind. Bei 

der Informationsbeschaffung kann der Arbeitgeber davon ausgehen, dass 

die vom Hersteller des Arbeitsmittels mitgelieferten Informationen 

zutreffend sind, es sei denn, dass er über andere Erkenntnisse verfügt.  

 

(6) Der Arbeitgeber hat Art und Umfang erforderlicher Prüfungen von 

Arbeitsmitteln sowie die Fristen von wiederkehrenden Prüfungen [...] zu 

ermitteln und festzulegen, soweit diese Verordnung nicht bereits 

entsprechende Vorgaben enthält. [...] Die Fristen für die wiederkehrenden 

Prüfungen sind so festzulegen, dass die Arbeitsmittel bis zur nächsten 

festgelegten Prüfung sicher verwendet werden können. Bei der Festlegung 

der Fristen für die wiederkehrenden Prüfungen [...] dürfen die in [Anhang 2 

bzw. 3] [...] genannten Höchstfristen nicht überschritten werden. [...] Ferner 

hat der Arbeitgeber zu ermitteln und festzulegen, welche Voraussetzungen 

die zur Prüfung befähigten Personen erfüllen müssen, die von ihm mit den 

Prüfungen von Arbeitsmitteln [...] zu beauftragen sind. 

 

(7) Die Gefährdungsbeurteilung ist regelmäßig zu überprüfen. Dabei ist der 

Stand der Technik zu berücksichtigen. Soweit erforderlich, sind die 

Schutzmaßnahmen bei der Verwendung von Arbeitsmitteln entsprechend 

anzupassen. Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbeurteilung unverzüglich 

zu aktualisieren, wenn 

1. sicherheitsrelevante Veränderungen der Arbeitsbedingungen 

einschließlich der Änderung von Arbeitsmitteln dies erfordern, 

2. neue Informationen, insbesondere Erkenntnisse aus dem 

Unfallgeschehen oder aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge, 

vorliegen oder 

3. die Prüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen nach § 4 Absatz 5 

ergeben hat, dass die festgelegten Schutzmaßnahmen nicht wirksam 

oder nicht ausreichend sind.  

 

Ergibt die Überprüfung der Gefährdungsbeurteilung, dass keine 

Aktualisierung erforderlich ist, so hat der Arbeitgeber dies unter Angabe 

des Datums der Überprüfung in der Dokumentation nach Absatz 8 zu 

vermerken. 
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(8) Der Arbeitgeber hat das Ergebnis seiner Gefährdungsbeurteilung vor der 

erstmaligen Verwendung der Arbeitsmittel zu dokumentieren. Dabei sind 

mindestens anzugeben 

1. die Gefährdungen, die bei der Verwendung der Arbeitsmittel auftreten, 

2. die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen, 

3. wie die Anforderungen dieser Verordnung eingehalten werden, wenn 

von den nach § 21 Absatz 4 Nummer 1 bekannt gegebenen Regeln und 

Erkenntnissen abgewichen wird, 

4. Art und Umfang der erforderlichen Prüfungen sowie die Fristen der 

wiederkehrenden Prüfungen (Absatz 6 Satz 1) und 

5. das Ergebnis der Überprüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen 

nach § 4 Absatz 5.  

 

Die Dokumentation kann auch in elektronischer Form vorgenommen 

werden.  

 

(9) Sofern der Arbeitgeber von § 7 Absatz 1 Gebrauch macht und die 

Gefährdungsbeurteilung ergibt, dass die Voraussetzungen nach § 7 Absatz 1 

vorliegen, ist eine Dokumentation dieser Voraussetzungen und der 

gegebenenfalls getroffenen Schutzmaßnahmen ausreichend.  

 

 

§ 4 Grundpflichten des Arbeitgebers 

(1) Arbeitsmittel dürfen erst verwendet werden, nachdem der Arbeitgeber 

1. eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt hat, 

2. die dabei ermittelten Schutzmaßnahmen nach dem Stand der Technik 

getroffen hat und 

3. festgestellt hat, dass die Verwendung der Arbeitsmittel nach dem 

Stand der Technik sicher ist.  

 

(2) Ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung, dass Gefährdungen durch 

technische Schutzmaßnahmen nach dem Stand der Technik nicht oder nur 

unzureichend vermieden werden können, hat der Arbeitgeber geeignete 

organisatorische und personenbezogene Schutzmaßnahmen zu treffen. 

Technische Schutzmaßnahmen haben Vorrang vor organisatorischen, diese 

haben wiederum Vorrang vor personenbezogenen Schutzmaßnahmen. Die 

Verwendung persönlicher Schutzausrüstung ist für jeden Beschäftigten auf 

das erforderliche Minimum zu beschränken. 

 

(3) Bei der Festlegung der Schutzmaßnahmen hat der Arbeitgeber die 

Vorschriften dieser Verordnung einschließlich der Anhänge zu beachten 

und die [...] bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnisse zu 

berücksichtigen. Bei Einhaltung dieser Regeln und Erkenntnisse ist davon 

auszugehen, dass die in dieser Verordnung gestellten Anforderungen erfüllt 
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sind. Von den Regeln und Erkenntnissen kann abgewichen werden, wenn 

Sicherheit und Gesundheit durch andere Maßnahmen zumindest in 

vergleichbarer Weise gewährleistet werden. 

 

(4) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Arbeitsmittel, für die in [...] 

dieser Verordnung Prüfungen vorgeschrieben sind, nur verwendet werden, 

wenn diese Prüfungen durchgeführt und dokumentiert wurden. 

 

(5) Der Arbeitgeber hat die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen vor der 

erstmaligen Verwendung der Arbeitsmittel zu überprüfen. [...] Der 

Arbeitgeber hat weiterhin dafür zu sorgen, dass Arbeitsmittel vor ihrer 

jeweiligen Verwendung durch Inaugenscheinnahme und erforderlichenfalls 

durch eine Funktionskontrolle auf offensichtliche Mängel kontrolliert 

werden und Schutz- und Sicherheitseinrichtungen einer regelmäßigen 

Funktionskontrolle unterzogen werden. [...] 

 

(6) Der Arbeitgeber hat die Belange des Arbeitsschutzes in Bezug auf die 

Verwendung von Arbeitsmitteln angemessen in seine betriebliche 

Organisation einzubinden und hierfür die erforderlichen personellen, 

finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen. 

Insbesondere hat er dafür zu sorgen, dass bei der Gestaltung der 

Arbeitsorganisation, des Arbeitsverfahrens und des Arbeitsplatzes sowie 

bei der Auswahl und beim Zur-Verfügung-Stellen der Arbeitsmittel alle mit 

der Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten zusammenhängenden 

Faktoren, einschließlich der psychischen, ausreichend berücksichtigt 

werden. 

 

 

§ 5 Anforderungen an die zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel 

(1) Der Arbeitgeber darf nur solche Arbeitsmittel zur Verfügung stellen und 

verwenden lassen, die unter Berücksichtigung der vorgesehenen 

Einsatzbedingungen bei der Verwendung sicher sind. 

 

(2) Der Arbeitgeber darf Arbeitsmittel nicht zur Verfügung stellen und 

verwenden lassen, wenn sie Mängel aufweisen, welche die sichere 

Verwendung beeinträchtigen. 

 

(3) Der Arbeitgeber darf nur solche Arbeitsmittel zur Verfügung stellen und 

verwenden lassen, die den für sie geltenden Rechtsvorschriften über 

Sicherheit und Gesundheitsschutz entsprechen. Zu diesen 

Rechtsvorschriften gehören neben den Vorschriften dieser Verordnung 

insbesondere Rechtsvorschriften, mit denen Gemeinschaftsrichtlinien in 

deutsches Recht umgesetzt wurden und die für die Arbeitsmittel zum 

Zeitpunkt des Bereitstellens auf dem Markt gelten. Arbeitsmittel, die der 
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Arbeitgeber für eigene Zwecke selbst hergestellt hat, müssen den 

grundlegenden Sicherheitsanforderungen der anzuwendenden 

Gemeinschaftsrichtlinien entsprechen. Den formalen Anforderungen dieser 

Richtlinien brauchen sie nicht zu entsprechen, es sei denn, es ist in der 

jeweiligen Richtlinie ausdrücklich anders bestimmt. 

 

(4) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Beschäftigte nur die 

Arbeitsmittel verwenden, die er ihnen zur Verfügung gestellt hat oder deren 

Verwendung er ihnen ausdrücklich gestattet hat.  

 

 

§ 6 Grundlegende Schutzmaßnahmen bei der Verwendung von 

Arbeitsmitteln 

(1) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die Arbeitsmittel sicher 

verwendet und dabei die Grundsätze der Ergonomie beachtet werden. 

Dabei ist Anhang 1 zu beachten. Die Verwendung der Arbeitsmittel ist so zu 

gestalten und zu organisieren, dass Belastungen und 

Fehlbeanspruchungen, die die Gesundheit und die Sicherheit der 

Beschäftigten gefährden können, vermieden oder, wenn dies nicht möglich 

ist, auf ein Mindestmaß reduziert werden. Der Arbeitgeber hat darauf zu 

achten, dass die Beschäftigten in der Lage sind, die Arbeitsmittel zu 

verwenden, ohne sich oder andere Personen zu gefährden. Insbesondere 

sind folgende Grundsätze einer menschengerechten Gestaltung der Arbeit 

zu berücksichtigen: 

1. die Arbeitsmittel einschließlich ihrer Schnittstelle zum Menschen 

müssen an die körperlichen Eigenschaften und die Kompetenz der 

Beschäftigten angepasst sein sowie biomechanische Belastungen bei 

der Verwendung vermieden sein. Zu berücksichtigen sind hierbei die 

Arbeitsumgebung, die Lage der Zugriffstellen und des Schwerpunktes 

des Arbeitsmittels, die erforderliche Körperhaltung, die 

Körperbewegung, die Entfernung zum Körper, die benötigte 

persönliche Schutzausrüstung sowie die psychische Belastung der 

Beschäftigten, 

2. die Beschäftigten müssen über einen ausreichenden 

Bewegungsfreiraum verfügen, 

3. es sind ein Arbeitstempo und ein Arbeitsrhythmus zu vermeiden, die zu 

Gefährdungen der Beschäftigten führen können, 

4. es sind Bedien- und Überwachungstätigkeiten zu vermeiden, die eine 

uneingeschränkte und dauernde Aufmerksamkeit erfordern.  

 

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass vorhandene 

Schutzeinrichtungen und zur Verfügung gestellte persönliche 

Schutzausrüstungen verwendet werden, dass erforderliche Schutz- oder 

Sicherheitseinrichtungen funktionsfähig sind und nicht auf einfache Weise 
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manipuliert oder umgangen werden. Der Arbeitgeber hat ferner durch 

geeignete Maßnahmen dafür zu sorgen, dass Beschäftigte bei der 

Verwendung der Arbeitsmittel die nach § 12 erhaltenen Informationen 

sowie Kennzeichnungen und Gefahrenhinweise beachten.  

 

(3) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass 

1. die Errichtung von Arbeitsmitteln, der Auf- und Abbau, die Erprobung 

sowie die Instandhaltung und Prüfung von Arbeitsmitteln unter 

Berücksichtigung der sicherheitsrelevanten Aufstellungs- und 

Umgebungsbedingungen nach dem Stand der Technik erfolgen und 

sicher durchgeführt werden, 

2. erforderliche Sicherheits- und Schutzabstände eingehalten werden und 

3. alle verwendeten oder erzeugten Energieformen und Materialien sicher 

zu- und abgeführt werden können.  

 

Werden Arbeitsmittel im Freien verwendet, hat der Arbeitgeber dafür zu 

sorgen, dass die sichere Verwendung der Arbeitsmittel ungeachtet der 

Witterungsverhältnisse stets gewährleistet ist.  

 

 

§ 7 Vereinfachte Vorgehensweise bei der Verwendung von 

Arbeitsmitteln 

(1) Der Arbeitgeber kann auf weitere Maßnahmen nach den §§ 8 und 9 

verzichten, wenn sich aus der Gefährdungsbeurteilung ergibt, dass 

1. die Arbeitsmittel mindestens den sicherheitstechnischen 

Anforderungen der für sie zum Zeitpunkt der Verwendung geltenden 

Rechtsvorschriften zum Bereitstellen von Arbeitsmitteln auf dem 

Markt entsprechen, 

2. die Arbeitsmittel ausschließlich bestimmungsgemäß entsprechend den 

Vorgaben des Herstellers verwendet werden, 

3. keine zusätzlichen Gefährdungen der Beschäftigten unter 

Berücksichtigung der Arbeitsumgebung, der Arbeitsgegenstände, der 

Arbeitsabläufe sowie der Dauer und der zeitlichen Lage der Arbeitszeit 

auftreten und 

4. Instandhaltungsmaßnahmen [...] getroffen und Prüfungen [...] 

durchgeführt werden.  
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§ 8 Schutzmaßnahmen bei Gefährdungen durch Energien, Ingangsetzen 

und Stillsetzen 

> ausschließlich materielle Anforderungen 

 

 

§ 9 Weitere Schutzmaßnahmen bei der Verwendung von Arbeitsmitteln. 

(1) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Arbeitsmittel unter 

Berücksichtigung der zu erwartenden Betriebsbedingungen so verwendet 

werden, dass Beschäftigte gegen vorhersehbare Gefährdungen 

ausreichend geschützt sind. [...] 

 

(4) Werden Arbeitsmittel in Bereichen mit gefährlicher explosionsfähiger 

Atmosphäre verwendet oder kommt es durch deren Verwendung zur 

Bildung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre, müssen unter 

Beachtung der Gefahrstoffverordnung die erforderlichen 

Schutzmaßnahmen getroffen werden, insbesondere sind die für die 

jeweilige Zone geeigneten Geräte und Schutzsysteme [...] einzusetzen. 

Diese Schutzmaßnahmen sind vor der erstmaligen Verwendung der 

Arbeitsmittel im Explosionsschutzdokument [...] zu dokumentieren. 

 

(5) Soweit nach der Gefährdungsbeurteilung erforderlich, müssen an 

Arbeitsmitteln oder in deren Gefahrenbereich ausreichende, verständliche 

und gut wahrnehmbare Sicherheitskennzeichnungen und 

Gefahrenhinweise sowie Einrichtungen zur angemessenen, 

unmissverständlichen und leicht wahrnehmbaren Warnung im Gefahrenfall 

vorhanden sein. 

 

 

§ 10 Instandhaltung und Änderung von Arbeitsmitteln 

(1) Der Arbeitgeber hat Instandhaltungsmaßnahmen zu treffen, damit die 

Arbeitsmittel während der gesamten Verwendungsdauer den für sie 

geltenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen entsprechen 

und in einem sicheren Zustand erhalten werden. Dabei sind die Angaben 

des Herstellers zu berücksichtigen. Notwendige 

Instandhaltungsmaßnahmen nach Satz 1 sind unverzüglich durchzuführen 

und die dabei erforderlichen Schutzmaßnahmen zu treffen. 

 

(2) Der Arbeitgeber hat Instandhaltungsmaßnahmen auf der Grundlage 

einer Gefährdungsbeurteilung sicher durchführen zu lassen und dabei die 

Betriebsanleitung des Herstellers zu berücksichtigen. 

Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nur von fachkundigen, beauftragten 

und unterwiesenen Beschäftigten oder von sonstigen für die Durchführung 

der Instandhaltungsarbeiten geeigneten Auftragnehmern mit 

vergleichbarer Qualifikation durchgeführt werden. 
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(3) Der Arbeitgeber hat alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit 

Instandhaltungsarbeiten sicher durchgeführt werden können. Dabei hat er 

insbesondere 

1. die Verantwortlichkeiten für die Durchführung der erforderlichen 

Sicherungsmaßnahmen festzulegen, 

2. eine ausreichende Kommunikation zwischen Bedien- und 

Instandhaltungspersonal sicherzustellen, 

3. den Arbeitsbereich während der Instandhaltungsarbeiten abzusichern, 

4. das Betreten des Arbeitsbereichs durch Unbefugte zu verhindern, 

soweit das nach der Gefährdungsbeurteilung erforderlich ist, 

5. sichere Zugänge für das Instandhaltungspersonal vorzusehen, 

6. Gefährdungen durch bewegte oder angehobene Arbeitsmittel oder 

deren Teile sowie durch gefährliche Energien oder Stoffe zu 

vermeiden, 

7. dafür zu sorgen, dass Einrichtungen vorhanden sind, mit denen 

Energien beseitigt werden können, die nach einer Trennung des 

instand zu haltenden Arbeitsmittels von Energiequellen noch 

gespeichert sind; diese Einrichtungen sind entsprechend zu 

kennzeichnen,  

8. sichere Arbeitsverfahren für solche Arbeitsbedingungen festzulegen, 

die vom Normalzustand abweichen, 

9. erforderliche Warn- und Gefahrenhinweise bezogen auf 

Instandhaltungsarbeiten an den Arbeitsmitteln zur Verfügung zu 

stellen, 

10. dafür zu sorgen, dass nur geeignete Geräte und Werkzeuge und eine 

geeignete persönliche Schutzausrüstung verwendet werden, 

11. bei Auftreten oder Bildung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre 

Schutzmaßnahmen entsprechend § 9 Absatz 4 Satz 1 zu treffen, 

12. Systeme für die Freigabe bestimmter Arbeiten anzuwenden.  

 

(4) Werden bei Instandhaltungsmaßnahmen an Arbeitsmitteln die für den 

Normalbetrieb getroffenen technischen Schutzmaßnahmen ganz oder 

teilweise außer Betrieb gesetzt oder müssen solche Arbeiten unter 

Gefährdung durch Energie durchgeführt werden, so ist die Sicherheit der 

Beschäftigten während der Dauer dieser Arbeiten durch andere geeignete 

Maßnahmen zu gewährleisten. 

 

(5) Werden Änderungen an Arbeitsmitteln durchgeführt, gelten die Absätze 

1 bis 3 entsprechend. Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die 

geänderten Arbeitsmittel die Sicherheits- und 

Gesundheitsschutzanforderungen nach § 5 Absatz 1 und 2 erfüllen. Bei 

Änderungen von Arbeitsmitteln hat der Arbeitgeber zu beurteilen, ob es 

sich um prüfpflichtige Änderungen handelt. Er hat auch zu beurteilen, ob er 
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bei den Änderungen von Arbeitsmitteln Herstellerpflichten zu beachten 

hat, die sich aus anderen Rechtsvorschriften, insbesondere dem 

Produktsicherheitsgesetz oder einer Verordnung nach § 8 Absatz 1 des 

Produktsicherheitsgesetzes ergeben.  

 

 

§ 11 Besondere Betriebszustände, Betriebsstörungen und Unfälle  

(1) Der Arbeitgeber hat Maßnahmen zu ergreifen, durch die unzulässige 

oder instabile Betriebszustände von Arbeitsmitteln verhindert werden. 

Können instabile Zustände nicht sicher verhindert werden, hat der 

Arbeitgeber Maßnahmen zu ihrer Beherrschung zu treffen. Die Sätze 1 und 

2 gelten insbesondere für An- und Abfahr- sowie Erprobungsvorgänge. 

 

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Beschäftigte und andere 

Personen bei einem Unfall oder bei einem Notfall unverzüglich gerettet und 

ärztlich versorgt werden können. Dies schließt die Bereitstellung 

geeigneter Zugänge zu den Arbeitsmitteln und in diese sowie die 

Bereitstellung erforderlicher Befestigungsmöglichkeiten für 

Rettungseinrichtungen an und in den Arbeitsmitteln ein. Im Notfall müssen 

Zugangssperren gefahrlos selbsttätig in einen sicheren Bereich öffnen. Ist 

dies nicht möglich, müssen Zugangssperren über eine Notentriegelung 

leicht zu öffnen sein, wobei an der Notentriegelung und an der 

Zugangssperre auf die noch bestehenden Gefahren besonders hingewiesen 

werden muss. Besteht die Möglichkeit, in ein Arbeitsmittel eingezogen zu 

werden, muss die Rettung eingezogener Personen möglich sein. 

 

(3) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die notwendigen 

Informationen über Maßnahmen bei Notfällen zur Verfügung stehen. Die 

Informationen müssen auch Rettungsdiensten zur Verfügung stehen, 

soweit sie für Rettungseinsätze benötigt werden. Zu den Informationen 

zählen: 

 

1. eine Vorabmitteilung über einschlägige Gefährdungen bei der Arbeit, 

über Maßnahmen zur Feststellung von Gefährdungen sowie über 

Vorsichtsmaßregeln und Verfahren, damit die Rettungsdienste ihre eigenen 

Abhilfe- und Sicherheitsmaßnahmen vorbereiten können, 

 

2. Informationen über einschlägige und spezifische Gefährdungen, die bei 

einem Unfall oder Notfall auftreten können, einschließlich der 

Informationen über die Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2.  

 

Treten durch besondere Betriebszustände oder Betriebsstörungen 

Gefährdungen auf, hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass dies durch 

Warneinrichtungen angezeigt wird. 
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(4) Werden bei Rüst-, Einrichtungs- und Erprobungsarbeiten oder 

vergleichbaren Arbeiten an Arbeitsmitteln die für den Normalbetrieb 

getroffenen technischen Schutzmaßnahmen ganz oder teilweise außer 

Betrieb gesetzt oder müssen solche Arbeiten unter Gefährdung durch 

Energie durchgeführt werden, so ist die Sicherheit der Beschäftigten 

während der Dauer dieser Arbeiten durch andere geeignete Maßnahmen zu 

gewährleisten. Die Arbeiten nach Satz 1 dürfen nur von fachkundigen 

Personen durchgeführt werden. 

 

(5) Insbesondere bei Rüst- und Einrichtungsarbeiten, der Erprobung und der 

Prüfung von Arbeitsmitteln sowie bei der Fehlersuche sind 

Gefahrenbereiche festzulegen. Ist ein Aufenthalt im Gefahrenbereich von 

Arbeitsmitteln erforderlich, sind auf der Grundlage der 

Gefährdungsbeurteilung weitere Maßnahmen zu treffen, welche die 

Sicherheit der Beschäftigten gewährleisten.  

 

 

§ 12 Unterweisung und besondere Beauftragung von Beschäftigten  

(1) Bevor Beschäftigte Arbeitsmittel erstmalig verwenden, hat der 

Arbeitgeber ihnen ausreichende und angemessene Informationen anhand 

der Gefährdungsbeurteilung in einer für die Beschäftigten verständlichen 

Form und Sprache zur Verfügung zu stellen über 

1. vorhandene Gefährdungen bei der Verwendung von Arbeitsmitteln 

einschließlich damit verbundener Gefährdungen durch die 

Arbeitsumgebung, 

2. erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregelungen und 

3. Maßnahmen bei Betriebsstörungen, Unfällen und zur Ersten Hilfe bei 

Notfällen.  

 

Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten vor Aufnahme der Verwendung von 

Arbeitsmitteln tätigkeitsbezogen anhand der Informationen nach Satz 1 zu 

unterweisen. Danach hat er in regelmäßigen Abständen, mindestens 

jedoch einmal jährlich, weitere Unterweisungen durchzuführen. Das Datum 

einer jeden Unterweisung und die Namen der Unterwiesenen hat er 

schriftlich festzuhalten. 

 

(2) Bevor Beschäftigte Arbeitsmittel erstmalig verwenden, hat der 

Arbeitgeber ihnen eine schriftliche Betriebsanweisung für die Verwendung 

des Arbeitsmittels in einer für die Beschäftigten verständlichen Form und 

Sprache an geeigneter Stelle zur Verfügung zu stellen. Satz 1 gilt nicht für 

Arbeitsmittel, für die keine Gebrauchsanleitung […] des 

Produktsicherheitsgesetzes mitgeliefert werden muss. Anstelle einer 

Betriebsanweisung kann der Arbeitgeber auch eine bei der Bereitstellung 

des Arbeitsmittels auf dem Markt mitgelieferte Gebrauchsanleitung oder 
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Betriebsanleitung zur Verfügung stellen, wenn diese Informationen 

enthalten, die einer Betriebsanweisung entsprechen. Die 

Betriebsanweisung ist bei sicherheitsrelevanten Änderungen der 

Arbeitsbedingungen zu aktualisieren und bei der regelmäßig 

wiederkehrenden Unterweisung […] in Bezug zu nehmen. 

 

(3) Ist die Verwendung von Arbeitsmitteln mit besonderen Gefährdungen 

verbunden, hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass diese nur von hierzu 

beauftragten Beschäftigten verwendet werden.  

 

 

§ 13 Zusammenarbeit verschiedener Arbeitgeber 

(1) Beabsichtigt der Arbeitgeber, in seinem Betrieb Arbeiten durch eine 

betriebsfremde Person (Auftragnehmer) durchführen zu lassen, so darf er 

dafür nur solche Auftragnehmer heranziehen, die über die für die geplanten 

Arbeiten erforderliche Fachkunde verfügen. Der Arbeitgeber als 

Auftraggeber hat die Auftragnehmer, die ihrerseits Arbeitgeber sind, über 

die von seinen Arbeitsmitteln ausgehenden Gefährdungen und über 

spezifische Verhaltensregeln zu informieren. Der Auftragnehmer hat den 

Auftraggeber und andere Arbeitgeber über Gefährdungen durch seine 

Arbeiten für Beschäftigte des Auftraggebers und anderer Arbeitgeber zu 

informieren. 

 

(2) Kann eine Gefährdung von Beschäftigten anderer Arbeitgeber nicht 

ausgeschlossen werden, so haben alle betroffenen Arbeitgeber bei ihren 

Gefährdungsbeurteilungen zusammenzuwirken und die 

Schutzmaßnahmen so abzustimmen und durchzuführen, dass diese 

wirksam sind. Jeder Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, dass seine 

Beschäftigten die gemeinsam festgelegten Schutzmaßnahmen anwenden. 

 

(3) Besteht bei der Verwendung von Arbeitsmitteln eine erhöhte 

Gefährdung von Beschäftigten anderer Arbeitgeber, ist für die Abstimmung 

der jeweils erforderlichen Schutzmaßnahmen durch die beteiligten 

Arbeitgeber ein Koordinator/eine Koordinatorin schriftlich zu bestellen. 

Sofern aufgrund anderer Arbeitsschutzvorschriften bereits ein 

Koordinator/eine Koordinatorin bestellt ist, kann dieser/diese auch die 

Koordinationsaufgaben nach dieser Verordnung übernehmen. Dem 

Koordinator/der Koordinatorin sind von den beteiligten Arbeitgebern alle 

erforderlichen sicherheitsrelevanten Informationen sowie Informationen zu 

den festgelegten Schutzmaßnahmen zur Verfügung zu stellen. Die 

Bestellung eines Koordinators/einer Koordinatorin entbindet die 

Arbeitgeber nicht von ihrer Verantwortung nach dieser Verordnung. 
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§ 14 Prüfung von Arbeitsmitteln  

(1) Der Arbeitgeber hat Arbeitsmittel, deren Sicherheit von den 

Montagebedingungen abhängt, vor der erstmaligen Verwendung von einer 

zur Prüfung befähigten Person prüfen zu lassen. Die Prüfung umfasst 

Folgendes: 

1. die Kontrolle der vorschriftsmäßigen Montage oder Installation und der 

sicheren Funktion dieser Arbeitsmittel, 

2. die rechtzeitige Feststellung von Schäden, 

3. die Feststellung, ob die getroffenen sicherheitstechnischen 

Maßnahmen wirksam sind.  

 

Prüfinhalte, die im Rahmen eines Konformitätsbewertungsverfahrens 

geprüft und dokumentiert wurden, müssen nicht erneut geprüft werden. 

Die Prüfung muss vor jeder Inbetriebnahme nach einer Montage 

stattfinden. 

 

(2) Arbeitsmittel, die Schäden verursachenden Einflüssen ausgesetzt sind, 

die zu Gefährdungen der Beschäftigten führen können, hat der Arbeitgeber 

wiederkehrend von einer zur Prüfung befähigten Person prüfen zu lassen. 

Die Prüfung muss entsprechend den [...] ermittelten Fristen stattfinden. 

Ergibt die Prüfung, dass ein Arbeitsmittel nicht bis zu der [...] ermittelten 

nächsten wiederkehrenden Prüfung sicher betrieben werden kann, ist die 

Prüffrist neu festzulegen. 

 

(3) Arbeitsmittel sind nach prüfpflichtigen Änderungen vor ihrer nächsten 

Verwendung durch eine zur Prüfung befähigte Person prüfen zu lassen. 

Arbeitsmittel, die von außergewöhnlichen Ereignissen betroffen sind, die 

schädigende Auswirkungen auf ihre Sicherheit haben können, durch die 

Beschäftigte gefährdet werden können, sind vor ihrer weiteren 

Verwendung einer außerordentlichen Prüfung durch eine zur Prüfung 

befähigte Person unterziehen zu lassen. Außergewöhnliche Ereignisse 

können insbesondere Unfälle, längere Zeiträume der Nichtverwendung der 

Arbeitsmittel oder Naturereignisse sein. 

 

(4) Bei der Prüfung der in Anhang 3 genannten Arbeitsmittel gelten die dort 

genannten Vorgaben zusätzlich zu den Vorgaben der Absätze 1 bis 3. 

 

(5) Der Fälligkeitstermin von wiederkehrenden Prüfungen wird jeweils mit 

dem Monat und dem Jahr angegeben. Die Frist für die nächste 

wiederkehrende Prüfung beginnt mit dem Fälligkeitstermin der letzten 

Prüfung. Wird eine Prüfung vor dem Fälligkeitstermin durchgeführt, 

beginnt die Frist für die nächste Prüfung mit dem Monat und Jahr der 

Durchführung. Für Arbeitsmittel mit einer Prüffrist von mehr als zwei 

Jahren gilt Satz 3 nur, wenn die Prüfung mehr als zwei Monate vor dem 
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Fälligkeitstermin durchgeführt wird. Ist ein Arbeitsmittel zum 

Fälligkeitstermin der wiederkehrenden Prüfung außer Betrieb gesetzt, so 

darf es erst wieder in Betrieb genommen werden, nachdem diese Prüfung 

durchgeführt worden ist; in diesem Fall beginnt die Frist für die nächste 

wiederkehrende Prüfung mit dem Termin der Prüfung. Eine 

wiederkehrende Prüfung gilt als fristgerecht durchgeführt, wenn sie 

spätestens zwei Monate nach dem Fälligkeitstermin durchgeführt wurde. 

 

(6) Zur Prüfung befähigte Personen nach § 2 Absatz 6 unterliegen bei der 

Durchführung der nach dieser Verordnung vorgeschriebenen Prüfungen 

keinen fachlichen Weisungen durch den Arbeitgeber. Zur Prüfung befähigte 

Personen dürfen vom Arbeitgeber wegen ihrer Prüftätigkeit nicht 

benachteiligt werden. 

 

(7) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass das Ergebnis der Prüfung nach 

den Absätzen 1 bis 4 aufgezeichnet und mindestens bis zur nächsten 

Prüfung aufbewahrt wird. Dabei hat er dafür zu sorgen, dass die 

Aufzeichnungen nach Satz 1 mindestens Auskunft geben über: 

1. Art der Prüfung, 

2. Prüfumfang, 

3. Ergebnis der Prüfung und 

4. Name und Unterschrift der zur Prüfung befähigten Person; bei 

ausschließlich elektronisch übermittelten Dokumenten elektronische 

Signatur. 

 

Aufzeichnungen können auch in elektronischer Form aufbewahrt werden. 

Werden Arbeitsmittel [...] an unterschiedlichen Betriebsorten verwendet, 

ist am Einsatzort ein Nachweis über die Durchführung der letzten Prüfung 

vorzuhalten. 

 

 

§ 15 Prüfung vor Inbetriebnahme und vor Wiederinbetriebnahme nach 

prüfpflichtigen Änderungen  

(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass überwachungsbedürftige 

Anlagen vor erstmaliger Inbetriebnahme und vor Wiederinbetriebnahme 

nach prüfpflichtigen Änderungen geprüft werden. Bei der Prüfung ist 

festzustellen, 

1. ob die für die Prüfung benötigten technischen Unterlagen, wie 

beispielsweise eine EG-Konformitätserklärung, vorhanden sind und ihr 

Inhalt plausibel ist und 

2. ob die Anlage einschließlich der Anlagenteile entsprechend dieser 

Verordnung errichtet ist und sich auch unter Berücksichtigung der 

Aufstellbedingungen in einem sicheren Zustand befindet.  

 

wurde neu eingefügt 
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Die Prüfung ist nach Maßgabe der in Anhang 2 genannten Vorgaben 

durchzuführen. Prüfinhalte, die im Rahmen von 

Konformitätsbewertungsverfahren geprüft und dokumentiert wurden, 

müssen nicht erneut geprüft werden. [...] 

 

(3) Die Prüfungen nach Absatz 1 sind von einer zugelassenen 

Überwachungsstelle nach Anhang 2 Abschnitt 1 durchzuführen. Sofern dies 

in Anhang 2 Abschnitt 2, 3 oder 4 vorgesehen ist, können die Prüfungen 

nach Satz 1 auch von einer zur Prüfung befähigten Person durchgeführt 

werden.  

 

Darüber hinaus können alle Prüfungen nach prüfpflichtigen Änderungen, 

die nicht die Bauart oder die Betriebsweise einer überwachungsbedürftigen 

Anlage betreffen, von einer zur Prüfung befähigten Person durchgeführt 

werden. Bei überwachungsbedürftigen Anlagen, die für einen 

ortsveränderlichen Einsatz vorgesehen sind und nach der ersten 

Inbetriebnahme an einem neuen Standort aufgestellt werden, können die 

Prüfungen […] durch eine zur Prüfung befähigte Person durchgeführt 

werden. 

 

 

§ 16 Wiederkehrende Prüfung 

(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass überwachungsbedürftige 

Anlagen nach Maßgabe der in Anhang 2 genannten Vorgaben 

wiederkehrend auf ihren sicheren Zustand hinsichtlich des Betriebs geprüft 

werden. 

 

(2) Bei der wiederkehrenden Prüfung ist auch zu überprüfen, ob die Frist für 

die nächste wiederkehrende Prüfung nach § 3 Absatz 6 zutreffend 

festgelegt wurde. Im Streitfall entscheidet die zuständige Behörde. 

 

(3) § 14 Absatz 5 gilt entsprechend. Ist eine behördlich angeordnete Prüfung 

durchgeführt worden, so beginnt die Frist für eine wiederkehrende Prüfung 

mit Monat und Jahr der Durchführung dieser Prüfung, wenn diese der 

wiederkehrenden Prüfung entspricht. 

 

(4) § 15 Absatz 3 gilt entsprechend.  

 

 

§ 17 Prüfaufzeichnungen und -bescheinigungen  

(1) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass das Ergebnis der Prüfung nach 

den §§ 15 und 16 aufgezeichnet wird. Sofern die Prüfung von einer 

zugelassenen Überwachungsstelle durchzuführen ist, ist von dieser eine 

Prüfbescheinigung über das Ergebnis der Prüfung zu fordern. 

Neu eingefügt. 
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Aufzeichnungen und Prüfbescheinigungen müssen mindestens Auskunft 

geben über 

1. Anlagenidentifikation, 

2. Prüfdatum, 

3. Art der Prüfung, 

4. Prüfungsgrundlagen, 

5. Prüfumfang, 

6. Eignung und Funktion der technischen Schutzmaßnahmen sowie 

Eignung der organisatorischen Schutzmaßnahmen, 

7. Ergebnis der Prüfung, 

8. Frist bis zur nächsten wiederkehrenden Prüfung [...] und 

9. Name und Unterschrift des Prüfers, bei Prüfung durch zugelassene 

Überwachungsstellen zusätzlich Name der zugelassenen 

Überwachungsstelle; bei ausschließlich elektronisch übermittelten 

Dokumenten die elektronische Signatur. 

 

Aufzeichnungen und Prüfbescheinigungen sind während der gesamten 

Verwendungsdauer am Betriebsort der überwachungsbedürftigen Anlage 

aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. 

Sie können auch in elektronischer Form aufbewahrt werden. 

 

(2) Unbeschadet der Aufzeichnungen und Prüfbescheinigungen nach 

Absatz 1 muss in der Kabine von Aufzugsanlagen eine Kennzeichnung, zum 

Beispiel in Form einer Prüfplakette, deutlich sichtbar und dauerhaft 

angebracht sein, aus der sich Monat und Jahr der nächsten 

wiederkehrenden Prüfung sowie der prüfenden Stelle ergibt.  

 

 

§ 18 Erlaubnispflicht  

(1) Die Errichtung und der Betrieb sowie die Änderungen der Bauart oder 

Betriebsweise, welche die Sicherheit der Anlage beeinflussen, folgender 

Anlagen bedürfen der Erlaubnis der zuständigen Behörde: 

 

1. Dampfkesselanlagen nach Anhang 2 Abschnitt 4 Nummer 2.1 Satz 1 

Buchstabe a, die nach Artikel 13 in Verbindung mit Anhang II 

Diagramm 5 der Richtlinie 2014/68/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Harmonisierung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von 

Druckgeräten auf dem Markt (Abl. Nr. L 189 vom 27.06.2014 S. 164) in 

die Kategorie IV einzustufen sind, 

 

2. Anlagen mit Druckgeräten nach Anhang 2 Abschnitt 4 Nummer 2.1 

Satz 1 Buchstabe c, in denen mit einer Füllkapazität von mehr als 10 

Kilogramm je Stunde ortsbewegliche Druckgeräte im Sinne von 

Neu eingefügt. 

Neu formuliert 
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Anhang 2 Abschnitt 4 Nummer 2.1 Satz 2 Buchstabe b mit Druckgasen 

zur Abgabe an Andere befüllt werden, 

 

3. Anlagen einschließlich der Lager- und Vorratsbehälter zum Befüllen 

von Land-, Wasser- und Luftfahrzeugen mit entzündbaren Gasen im 

Sinne von Anhang I Nummer 2.2 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 

über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und 

Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG 

und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

(Abl. Nr. L 353 vom 31.12.2008 S. 1) zur Verwendung als Treib- oder 

Brennstoff (Gasfüllanlagen), 

 

4. Räume oder Bereiche einschließlich der in ihnen vorgesehenen 

ortsfesten Behälter und sonstiger Lagereinrichtungen, die dazu 

bestimmt sind, dass in ihnen entzündbare Flüssigkeiten mit einem 

Gesamtrauminhalt von mehr als 10.000 Litern gelagert werden 

(Lageranlagen), soweit Räume oder Bereiche nicht zu Anlagen nach 

den Nummern 5 bis 7 gehören, 

 

5. ortsfest errichtete oder dauerhaft am gleichen Ort verwendete Anlagen 

mit einer Umschlagkapazität von mehr als 1.000 Litern je Stunde, die 

dazu bestimmt sind, dass in ihnen Transportbehälter mit entzündbaren 

Flüssigkeiten befüllt werden (Füllstellen), 

 

6. ortsfeste Anlagen für die Betankung von Land-, Wasser- und 

Luftfahrzeugen mit entzündbaren Flüssigkeiten (Tankstellen), 

 

7. ortsfeste Anlagen oder Bereiche auf Flugfeldern, in denen 

Kraftstoffbehälter von Luftfahrzeugen aus Hydrantenanlagen mit 

entzündbaren Flüssigkeiten befüllt werden 

(Flugfeldbetankungsanlagen). 

 

Entzündbare Flüssigkeiten nach Satz 1 Nummer 4 bis 6 sind solche mit 

Stoffeigenschaften nach Anhang 1 Nummer 2.6 der Verordnung (EG) Nr. 

1272/2008, sofern sie einen Flammpunkt von weniger als 23 Grad Celsius 

haben. 

 

(3) Die Erlaubnis ist schriftlich zu beantragen. Ein Antrag auf eine 

Teilerlaubnis ist möglich. Dem Antrag sind alle Unterlagen beizufügen, die 

für die Beurteilung des Antrages notwendig sind. Aus den Unterlagen muss 

hervorgehen, dass Aufstellung, Bauart und Betriebsweise den 

Anforderungen dieser Verordnung und hinsichtlich des Brand- und 

Explosionsschutzes auch der Gefahrstoffverordnung entsprechen und dass 

Nr. 8 ist weggefallen. 
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die vorgesehenen sicherheitstechnischen Maßnahmen geeignet sind. Den 

Unterlagen ist ein Prüfbericht einer zugelassenen Überwachungsstelle 

beizufügen, in dem bestätigt wird, dass die Anlage bei Einhaltung der in den 

Unterlagen genannten Maßnahmen einschließlich der Prüfungen nach 

Anhang 2 Abschnitt 3 und 4 sicher betrieben werden kann. 

 

Aus den Unterlagen muss weiterhin hervorgehen, dass 

1. auch die möglichen Gefährdungen, die sich aus der Arbeitsumgebung 

und durch Wechselwirkungen mit anderen Arbeitsmitteln, 

insbesondere anderen überwachungsbedürftigen Anlagen, die in einem 

räumlichen oder betriebstechnischen Zusammenhang mit der 

beantragten Anlage verwendet werden, betrachtet wurden und die 

Anforderungen und die vorgesehenen Schutzmaßnahmen geeignet 

sind, und  

2. die sich aus der Zusammenarbeit verschiedener Arbeitgeber 

ergebenden Maßnahmen nach § 13 berücksichtigt wurden. 

 

(4) Die zuständige Behörde hat die Erlaubnis zu erteilen, wenn die 

vorgesehene Aufstellung, Bauart und Betriebsweise den 

sicherheitstechnischen Anforderungen dieser Verordnung und hinsichtlich 

des Brand- und Explosionsschutzes auch der Gefahrstoffverordnung 

entsprechen. Die Erlaubnis kann beschränkt, befristet, unter Bedingungen 

erteilt sowie mit Auflagen verbunden werden. Die nachträgliche Aufnahme, 

Änderung oder Ergänzung von Auflagen ist zulässig. 

 

(5) Die zuständige Behörde hat über den Antrag innerhalb von drei 

Monaten, nachdem er bei ihr eingegangen ist, zu entscheiden. Die Frist 

kann in begründeten Fällen verlängert werden. Die verlängerte Frist ist 

zusammen mit den Gründen für die Verlängerung dem Antragsteller 

mitzuteilen.  

 

 

§ 19 Mitteilungspflichten, behördliche Ausnahmen 

(1) Der Arbeitgeber hat bei Arbeitsmitteln nach den Anhängen 2 und 3 der 

zuständigen Behörde folgende Ereignisse unverzüglich anzuzeigen: 

1. jeden Unfall, bei dem ein Mensch getötet oder erheblich verletzt 

worden ist, und 

2. jeden Schadensfall, bei dem Bauteile oder sicherheitstechnische 

Einrichtungen versagt haben. [...] 

 

(3) Unbeschadet des § 22 des Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber 

der zuständigen Behörde auf Verlangen Folgendes zu übermitteln: 

1. die Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung nach § 3 Absatz 8 und 

die ihr zugrunde liegenden Informationen, 

Neu hinzugefügt 
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2. einen Nachweis, dass die Gefährdungsbeurteilung entsprechend den 

Anforderungen nach § 3 Absatz 2 Satz 2 erstellt wurde, 

3. Angaben zu den nach § 13 des Arbeitsschutzgesetzes verantwortlichen 

Personen, 

4. Angaben zu den getroffenen Schutzmaßnahmen einschließlich der 

Betriebsanweisung.  

 

(4) Die zuständige Behörde kann auf schriftlichen Antrag des Arbeitgebers 

Ausnahmen von den §§ 8 bis 11 und Anhang 1 zulassen [...]. 

 

 

 

 Neu: EMFV »Arbeitsschutzverordnung zu elektromagnetischen Feldern« 
vom 15.11.2016 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt zum Schutz der Beschäftigten bei der Arbeit vor 

tatsächlichen oder möglichen Gefährdungen ihrer Gesundheit und 

Sicherheit durch Einwirkung von elektromagnetischen Feldern. 

 

(2) Diese Verordnung umfasst alle bekannten direkten und indirekten 

Wirkungen, die durch elektromagnetische Felder hervorgerufen werden. 

Sie gilt nur für die Kurzzeitwirkungen von elektromagnetischen Feldern. 

 

(3) Diese Verordnung gilt nicht 

1. für Gefährdungen durch das Berühren von unter Spannung stehenden 

elektrischen Teilen, 

2. für vermutete Langzeitwirkungen von elektromagnetischen Feldern 

und 

3. in Betrieben, die dem Bundesberggesetz unterliegen, soweit dort oder 

in den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen 

entsprechende Rechtsvorschriften bestehen. 

 

 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

[…] (2) Elektromagnetische Felder sind statische elektrische, statische 

magnetische sowie zeitveränderliche elektrische, magnetische und 

elektromagnetische Felder mit Frequenzen bis 300 Gigahertz. 

 

 

§ 3 Gefährdungsbeurteilung 

(1) Bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen […] hat der Arbeitgeber 

zunächst festzustellen, ob elektromagnetische Felder am Arbeitsplatz von 

Beschäftigten auftreten oder auftreten können. Ist dies der Fall, hat er alle  

 Übernehmen Sie die 

nebenstehenden Paragrafen in Ihr 

Rechtsverzeichnis, von denen Sie - 

außer § 3 betroffen sind und kommen 

Sie den Anforderungen nach. 

Beachten Sie bitte, dass die 

Rechtsvorschrift auch Paragrafen mit 

materiellen Anforderungen und 

Anleitungen zum Betrieb enthält 

Diese wurden nicht übernommen, da 

sie umgesetzt und/oder Bestandteil 

der Gefährdungsbeurteilungen 

und/oder Betriebsanweisungen sein 

müssen. 

 Die BG ETEM bewertet die Inhal-

te wie folgt: 

»Für die Unternehmen ändert sich 

nicht viel, denn in mindestens 95 % 

der betrieblichen Anwendungen be-

deutet die neue Verordnung keine 

Verschärfung der zulässigen Werte. 

Die DGUV Vorschrift 15 bleibt bis zur 

Erstellung der technischen Regeln 

weiterhin gültig […].« 

 Eine neue Verordnung ist den-

noch eine gute Gelegenheit, die An-

forderungen mit der betrieblichen 
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hiervon ausgehenden Gefährdungen für die Gesundheit und die Sicherheit 

der Beschäftigten zu beurteilen. Dazu sind die auftretenden Expositionen 

durch elektromagnetische Felder am Arbeitsplatz nach dem Stand der 

Technik zu ermitteln und zu bewerten. Für die Beschäftigten ist 

insbesondere dann von einer Gefährdung auszugehen, wenn die 

Expositionsgrenzwerte […] überschritten werden. 

 

Der Arbeitgeber kann sich dazu für die Gefährdungsbeurteilung 

notwendige Informationen beim […] Hersteller oder Inverkehrbringer der 

verwendeten Arbeitsmittel, oder von anderen ohne weiteres zugänglichen 

Quellen beschaffen. Die Informationen umfassen insbesondere die für die 

verwendeten Arbeitsmittel verfügbaren Emissionswerte und andere 

geeignete sicherheitsbezogene Daten einschließlich spezifischer 

Informationen zur Gefährdungsbeurteilung, wenn diese auf die 

Expositionsbedingungen am Arbeitsplatz anwendbar sind. Ergebnisse aus 

Expositionsbewertungen von der Öffentlichkeit zugänglichen Bereichen 

können bei der Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt werden, wenn die 

Expositionsgrenzwerte[…] eingehalten werden und sicheres Arbeiten 

gewährleistet ist. Lässt sich anhand der verfügbaren Informationen nicht 

sicher feststellen, ob die Expositionsgrenzwerte[…] eingehalten werden, ist 

der Umfang der Exposition durch Berechnungen oder Messungen […] 

festzustellen. Entsprechend dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung hat 

der Arbeitgeber Maßnahmen nach dem Stand der Technik festzulegen. […] 

 

(2) Bei Einhaltung der Auslöseschwellen […] kann der Arbeitgeber davon 

ausgehen, dass die mit diesen Auslöseschwellen verbundenen 

Expositionsgrenzwerte […] eingehalten sind und damit keine weiteren 

Maßnahmen […] zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch 

direkte Wirkungen von elektromagnetischen Feldern erforderlich sind. 

Gefährdungen durch indirekte Wirkungen müssen gesondert betrachtet 

werden. 

 

(3) Werden die Auslöseschwellen […] überschritten und wird im Rahmen der 

Gefährdungsbeurteilung […] nicht der Nachweis erbracht, dass 

Gefährdungen durch Überschreitung der relevanten Expositionsgrenzwerte 

oder dass Gefährdungen durch indirekte Wirkungen von 

elektromagnetischen Feldern ausgeschlossen werden können, so hat der 

Arbeitgeber zur Vermeidung oder Verringerung der Gefährdung […] 

Maßnahmen nach dem Stand der Technik festzulegen. 

 

(4) Bei der Gefährdungsbeurteilung […] ist insbesondere Folgend es zu 

berücksichtigen: 

 

Praxis abzugleichen. Insofern 

empfehlen wir, die Inhalte in jedem 

Fall auf Anwendbarkeit und 

Umsetzung zu prüfen. 
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1. Art, Ausmaß und Dauer der Exposition durch elektromagnetische 

Felder, einschließlich der räumlichen Verteilung der 

elektromagnetischen Felder am Arbeitsplatz und über den Körper des 

Beschäftigten, 

2. die Frequenzen und erforderlichenfalls den Signalverlauf der 

einwirkenden elektromagnetischen Felder, 

3. alle direkten und indirekten Wirkungen von elektromagnetischen 

Feldern, die zu Gefährdungen führen können, 

4. die […] Expositionsgrenzwerte für gesundheitliche und sensorische 

Wirkungen und die Auslöseschwellen, 

5. die Verfügbarkeit und die Möglichkeit des Einsatzes alternativer 

Arbeitsmittel und Ausrüstungen zur Vermeidung oder Verringerung der 

Gefährdungen der Beschäftigten durch direkte oder indirekte 

Wirkungen von elektromagnetischen Feldern (Substitutionsprüfung), 

6. Erkenntnisse aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge sowie hierzu 

allgemein zugängliche, veröffentlichte Informationen, 

7. die Exposition von Beschäftigten gegenüber elektromagnetischen 

Feldern aus mehreren Quellen, 

8. die Exposition von Beschäftigten gegenüber elektromagnetischen 

Feldern mit mehreren Frequenzen, 

9. die relevanten Herstellerangaben zu Arbeitsmitteln, die 

elektromagnetische Felder erzeugen oder emittieren, sowie weitere 

relevante gesundheits- und sicherheitsbezogene Informationen, 

10. die Arbeitsplatz- und Expositionsbedingungen, die bei verschiedenen 

Betriebszuständen insbesondere bei Instandhaltungs- und 

Reparaturarbeiten und bei Einrichtvorgängen auftreten können sowie 

11. alle Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit von besonders 

schutzbedürftigen Beschäftigten, insbesondere wenn der Arbeitgeber 

darüber informiert ist. 

 

(5) Der Arbeitgeber hat vor Aufnahme einer Tätigkeit die 

Gefährdungsbeurteilung und die erforderlichen Maßnahmen nach dem 

Stand der Technik durchzuführen. Die Gefährdungsbeurteilung und die 

Wirksamkeit der daraus abgeleiteten Maßnahmen sind regelmäßig zu 

überprüfen. Die Gefährdungsbeurteilung und die Maßnahmen sind zu 

aktualisieren, wenn 

 

1. neue sicherheits- oder gesundheitsrelevante Erkenntnisse, 

insbesondere aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge, vorliegen, 

2. maßgebliche Veränderungen der Arbeitsbedingungen dies erfordern 

oder 

3. die Prüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen ergeben hat, dass die 

Maßnahmen nicht wirksam oder nicht ausreichend sind. 
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(6) Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbeurteilung unabhängig von der 

Zahl der Beschäftigten vor Aufnahme der Tätigkeit nach Satz 2 in einer 

Form zu dokumentieren, die eine spätere Einsichtnahme ermöglicht. In der 

Dokumentation ist anzugeben, welche Gefährdungen am Arbeitsplatz 

auftreten können und welche Maßnahmen zur Vermeidung oder 

Verringerung der Gefährdung der Beschäftigten durchgeführt werden 

müssen. Die Dokumentation kann eine Begründung des Arbeitgebers 

einschließen, warum aufgrund der Art und des Umfangs der möglichen 

Gefährdungen durch elektromagnetische Felder nur eine vereinfachte 

Gefährdungsbeurteilung durchgeführt wurde. Der Arbeitgeber hat die 

Ergebnisse aus Messungen oder Berechnungen nach der Erstellung […] in 

einer Form aufzubewahren, die eine spätere Einsichtnahme ermöglicht. 

Werden an Arbeitsplätzen die oberen Auslöseschwellen bei 

nichtthermischen oder thermischen Wirkungen […] überschritten, sind die 

ermittelten Ergebnisse aus Messungen oder Berechnungen mindestens 20 

Jahre aufzubewahren. 

 

(7) Bei der Festlegung der Maßnahmen […] hat der Arbeitgeber […] die 

Erfordernisse von besonders schutzbedürftigen Beschäftigten 

entsprechend dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung zu 

berücksichtigen und gegebenenfalls individuelle Schutzmaßnahmen 

vorzusehen. 

 

 

§ 4 Fachkundige Personen; Messungen, Berechnungen und 

Bewertungen 

(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Gefährdungsbeurteilung, 

die Messungen, die Berechnungen oder die Bewertungen nach dem Stand 

der Technik […] fachkundig geplant und durchgeführt werden. Verfügt der 

Arbeitgeber dazu nicht selbst über die entsprechenden Kenntnisse, hat er 

sich von fachkundigen Personen beraten zu lassen. […] 

 

 

§ 5 Expositionsgrenzwerte und Auslöseschwellen für 

elektromagnetische Felder 

Expositionsgrenzwerte und Auslöseschwellen für elektromagnetische 

Felder sind in den Anhängen 2 und 3 festgelegt. Die zugehörigen 

physikalischen Größen sind in Anhang 1 festgelegt. 

 

 

§ 6 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der Gefährdungen 

von Beschäftigten durch elektromagnetische Felder 

(1) Der Arbeitgeber hat die […] festgelegten Maßnahmen nach dem Stand 

der Technik durchzuführen, um Gefährdungen der Beschäftigten 

Die Anhänge sind hier nicht 

dargestellt. 
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auszuschließen oder so weit wie möglich zu verringern. Dazu sind die 

Entstehung und die Ausbreitung elektromagnetischer Felder nach dem 

Stand der Technik vorrangig an der Quelle zu verhindern oder zu 

reduzieren. Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die 

Expositionsgrenzwerte […] eingehalten und Gefährdungen aufgrund 

direkter und indirekter Wirkungen von elektromagnetischen Feldern 

vermieden oder verringert werden und somit ein sicheres Arbeiten 

gewährleistet ist. Technische Maßnahmen haben Vorrang vor 

organisatorischen und personenbezogenen Maßnahmen. Geeignete 

persönliche Schutzausrüstung ist dann zu verwenden, wenn technische und 

organisatorische Maßnahmen nicht ausreichen oder nicht anwendbar sind. 

[…] 

 

(3) Der Arbeitgeber hat Arbeitsbereiche, in denen die Auslöseschwellen für 

elektromagnetische Felder […] überschritten werden, oder Arbeitsbereiche 

mit Gefährdungen für besonders schutzbedürftige Beschäftigte nach Satz 2 

zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung muss deutlich erkennbar und 

dauerhaft sein. Sie kann insbesondere durch Warn-, Hinweis- und 

Zusatzzeichen sowie Verbotszeichen und Warnleuchten erfolgen. Der 

Arbeitgeber hat die betreffenden Arbeitsbereiche für die Dauer der 

Tätigkeit abzugrenzen und den Zugang gegebenenfalls einzuschränken. In 

diesen Bereichen dürfen Beschäftigte nur tätig werden, wenn das 

Arbeitsverfahren dies erfordert. […] 

 

(7) Treten trotz aller durchgeführten Maßnahmen bei Beschäftigten 

vorübergehende Symptome auf, so hat der Arbeitgeber unverzüglich die 

Gefährdungsbeurteilung und die […] festgelegten Maßnahmen zum Schutz 

der Beschäftigten zu überprüfen und erforderlichenfalls zu aktualisieren. 

[…] 

 

§ 19 Unterweisung der Beschäftigten 

(1) Bei Gefährdungen der Beschäftigten durch elektromagnetische Felder 

am Arbeitsplatz stellt der Arbeitgeber sicher, dass die betroffenen 

Beschäftigten eine Unterweisung erhalten, die auf den Ergebnissen der 

Gefährdungsbeurteilung beruht und die Aufschluss über die am 

Arbeitsplatz auftretenden Gefährdungen gibt. Die Unterweisung muss vor 

Aufnahme der Tätigkeit, danach in regelmäßigen Abständen, mindestens 

jedoch jährlich, und unverzüglich bei wesentlichen Änderungen der 

gefährdenden Tätigkeit oder des Arbeitsplatzes erfolgen. Die Unterweisung 

muss in einer für die Beschäftigten verständlichen Form und Sprache 

erfolgen und mindestens folgende Informationen enthalten: 

 

1. die mit der Tätigkeit verbundenen Gefährdungen durch direkte und 

indirekte Wirkungen von elektromagnetischen Feldern, 

 Die §§ 7-18 enthalten Besondere 

Festlegungen für die Überschreitung 

von Auslöseschwellen oder 

Expositionsgrenzwerten für 

unterschiedliches Wirkungen 

abhängig der Flussdichte oder des 

Frequenzbereichs. Diese sind zu 

beachten und einzuhalten. 
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2. die durchgeführten Maßnahmen zur Beseitigung oder zur Minimierung 

der Gefährdung unter Berücksichtigung der Arbeitsplatzbedingungen, 

3. die relevanten Expositionsgrenzwerte und Auslöseschwellen sowie ihre 

Bedeutung, 

4. die Ergebnisse der Expositionsermittlung zusammen mit der 

Erläuterung ihrer Bedeutung und der Bewertung der damit 

verbundenen möglichen Gefährdungen und gesundheitlichen Folgen, 

5. die Beschreibung sicherer Arbeitsverfahren zur Minimierung der 

Gefährdung aufgrund der Exposition durch elektromagnetische Felder, 

6. die sachgerechte Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung, 

7. Hinweise zur Erkennung und Meldung von möglichen 

gesundheitsschädlichen Wirkungen einer Exposition, 

8. möglicherweise auftretende vorübergehende Symptome […] und wie 

diese vermieden werden können und 

9. spezifische Informationen für besonders schutzbedürftige 

Beschäftigte. 

 

(2) Im Rahmen der Unterweisung […] ist auch eine allgemeine 

arbeitsmedizinische Beratung durchzuführen mit Hinweisen zu besonderen 

Gefährdungen insbesondere für besonders schutzbedürftige Beschäftigte. 

Die Beschäftigten sind dabei auch über den Anspruch und den Zweck der 

arbeitsmedizinischen Vorsorge nach der Verordnung über 

arbeitsmedizinische Vorsorge zu unterrichten. Falls erforderlich, hat der 

Arbeitgeber die Ärztin oder den Arzt […] zu beteiligen. 

 

 

§ 21 Ausnahmen 

(1) Die zuständige Behörde kann auf schriftlichen oder elektronischen 

Antrag des Arbeitgebers Ausnahmen von den §§ 6 bis 17 zulassen, wenn die 

Durchführung der Vorschrift im Einzelfall zu einer unverhältnismäßigen 

Härte führen würde und die Abweichung mit dem Schutz der Beschäftigten 

vereinbar ist. […] 

 

 

 

 Neufassung: TRBS 3146/TRGS 746 »Ortsfeste Druckanlagen für Gase« 
vom 1.9.2016, veröffentlicht am 26.10.2016 

1 Anwendungsbereich 

(1) Diese Technische Regel gilt für ortsfeste Druckanlagen zur Lagerung von 

Gasen und von Cyanwasserstoff (HCN) einschließlich Errichten, Aufstellen, 

Befüllen, Entleeren, Instandhalten, Stillsetzen und Demontieren. 

 

 

Die Änderungen an den 

beschreibenden Betreiberpflichten 

sind zwar nur marginal (kursiv 

gedruckt), aber da sich die 

Nummerierung geändert hat,  
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(2) Diese Technische Regel gilt nicht für 

1. die ortsbeweglichen Druckgasbehälter aus denen die ortsfesten 

Druckanlagen befüllt werden, 

2. ortsfeste Druckanlagen, die in den Anwendungsbereich der TRBS 

3151/TRGS 751 »Vermeidung von Brand-, Explosions- und 

Druckgefährdungen an Tankstellen und Füllanlagen zur Befüllung von 

Landfahrzeugen« fallen.  

 

 

3 Gefährdungsbeurteilung 

Gemäß § 3 BetrSichV und § 6 GefStoffV sind alle Gefährdungen zu 

ermitteln, die beim Errichten, Aufstellen, Befüllen, Lagern, Entleeren, 

Instandhalten, Stillsetzen und Demontieren von ortsfesten Druckanlagen 

für Gase auftreten können. Zur Gefährdungsbeurteilung bei Tätigkeiten mit 

Gasen siehe TRGS 407.  

 

 

4 Schutzmaßnahmen 

In Abhängigkeit von den ermittelten und bewerteten Gefährdungen sind 

Maßnahmen festzulegen, mit denen der Schutz Beschäftigter und anderer 

Personen gewährleistet wird. [...] 

 

 

4.7 Prüfungen und Kontrollen 

(1) Prüfungen und Kontrollen sind auf Grundlage der BetrSichV und der 

GefStoffV durchzuführen. [...] 

 

(2) Konkretisierungen der Prüfungen und Kontrollen [...] werden in [den 

einschlägigen TRBS und TRGS] beschrieben.  

 

 

4.8 Betrieb von ortsfesten Druckanlagen für Gase 

4.8.1 Allgemeine Maßnahmen 

(1) Ortsfeste Druckanlagen für Gase sind so zu betreiben, dass Beschäftigte 

und andere Personen nicht gefährdet werden. Gefahrenbereiche sind zu 

beachten und Sicherheits- und Schutzabstände sind einzuhalten. […] 

 

(3) In der Betriebsanweisung einer ortsfesten Druckanlage für Gase ist 

insbesondere zu berücksichtigen, 

1. ob der Betrieb aus sicherheitstechnischen Gründen eine bestimmte 

Reihenfolge von Schaltvorgängen erforderlich macht, 

2. ob die Druckanlage mit verflüssigten Gasen betrieben wird, 

3. ob die Druckanlage mit Gasen unter Druck gefüllt ist,  

haben wir die Betreiberpflichten der 

Einfachheit halber hier nochmals in 

Gänze aufgeführt. 

 Beachten Sie, dass die TRBS vor 

allem materielle Anforderungen 

enthält sowie spezifischere Angaben 

zu den Betreiberpflichten, d.h. wie 

diese im Einzelfall ausgefüllt werden 

müssen.  

Diese materiellen Anforderungen und 

Anleitungen zum Betrieb müssen 

umgesetzt und/oder Bestandteil der 

Gefährdungsbeurteilungen und/oder 

Betriebsanweisungen sein. 
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4. ob die Druckanlage vor dem Füllen bzw. vor dem Anfahren luftfrei 

gemacht werden muss, z.B. durch Spülen mit Inertgasen, 

5. welche Kontrollen […] erforderlich sind und 

6. welche Maßnahmen zur Instandhaltung (regelmäßige Maßnahmen zur 

Wartung, Inspektion und Instandsetzung) erforderlich sind.  

 

(4) In der Unterweisung ist insbesondere einzugehen auf 

1. In- und Außerbetriebnahme, 

2. Bedienung der ortsfesten Druckanlage unter Berücksichtigung der 

Betriebsanweisung […], 

3. Instandhaltung (regelmäßige Maßnahmen zur Wartung, Inspektion 

und Instandsetzung), 

4. Gefährdungen und Schutzmaßnahmen beim Betrieb der Druckanlage, 

5. Maßnahmen, die bei Störungen, Schadensfällen und Unfällen zu 

treffen sind, 

6. Verhalten bei außergewöhnlichen Vorkommnissen, 

7. Beseitigung von Störungen, 

8. Maßnahmen für den Brandfall im Bereich der Druckanlage und 

9. persönliche Schutzausrüstungen.  

 

(5) Bei vorübergehenden Tätigkeiten an Stellen, an denen eine Gefährdung 

durch aus Sicherheitseinrichtungen gegen Drucküberschreitung 

freigesetzte Gase nicht ausgeschlossen werden kann, ist die Einhaltung 

erforderlicher Schutzmaßnahmen über eine Arbeitsfreigabe 

sicherzustellen. 

 

(6) Muss ein ortsfester Druckgasbehälter befahren werden, so sind 

Festlegungen für das Freischalten, Freimessen und zur Befahrung zu 

treffen. Die Beschäftigen sind diesbezüglich zu unterweisen. [...] 

 

 

4.8.4 Bedienung 

(1) Zur Vermeidung von Fehlbedienungen dürfen ortsfeste Druckanlagen 

für Gase nur von Beschäftigen bedient werden, die 

1. für diese Tätigkeit unterwiesen sind und 

2. erwarten lassen, dass sie ihre Aufgabe zuverlässig erfüllen. [...] 
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Teil 3 - Zusatzinformationen 

 Kabinett beschließt am 16.11.2016 Novelle der Gewerbeabfallverordnung 

Verbessert wurden Ausnahmen von der 

Getrennthaltungspflicht, z. B. bei nicht ausreichendem 

Platz. Leider bleibt die obligatorische Gewerbeabfalltonne 

bestehen. Quelle: DIHK 

 

 

Sie können den Kabinettsentwurf von der Risolva In-

ternetseite herunterladen. 

 Bundestag beschließt Seveso-III Umsetzungsgesetz 

Der Bundestag hat am 20. Oktober 2016 dem Gesetz zur 

Umsetzung der Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der 

Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen 

(Seveso-III) beschlossen. Das Gesetz sieht Änderungen im 

BImSchG, im UVPG und im Umwelt-Rechtsbehelfgesetz 

vor. Der Bundesrat muss dem Gesetzespaket noch 

zusammen mit dem Entwurf zur Änderung der Störfall-

Verordnung zustimmen. 

Inhaltlich werden Regelungen zur Information und 

zur Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit und 

deren Zugang zu Gerichten ausgeweitet. Außerdem 

werden die genehmigungsrechtlichen Grundlagen 

zur Bewertung des angemessenen Sicherheitsab-

standes bestimmt. Die Details zur Bemessung des 

Abstandes sollen in einer Verwaltungsvorschrift 

festgelegt werden. Das Gesetz enthält für diese 

»Technische Anleitung Abstand« eine Ermächti-

gungsgrundlage.  

Im Genehmigungsverfahren sollen Behörden zukünf-

tig ein Gutachten zu den Auswirkungen verlangen 

dürfen, die bei schweren Unfällen durch die Anlage 

hervorgerufen werden können. Im Vergleich zum 

Regierungsentwurf schärfte der Bundestag den 

Schutz bestehender Anlagen.  

Nicht geändert wurde dagegen die neu verankerte 

Anzeigepflicht für Betreiber kleinerer Anlagen, die 

keiner immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-

pflicht unterliegen. Hier verabschiedete der Bundes-

tag jedoch eine Entschließung. Hier fordern die Ab-

geordneten, dass die Bereitstellung von Informatio-

nen und der Bürokratieaufwand für Unternehmen 

auf das unbedingt erforderliche Maß begrenzt wer-

den soll. Quelle: DIHK 

 

 

 Bundesrat verlangt zahlreiche Änderungen am KWKG- und EEG-Änderungsgesetz 

Der Bundesrat hat in seinem Beschluss zum KWKG- und 

EEG-Änderungsgesetz zahlreiche Änderungen verlangt. 

Unter anderem soll Eigenversorgung in den Ausschreibun-

Weitere Forderungen des Bundesrates:  

 Das vorgesehene Ausschreibungssegment für in-

novative KWK-System soll auch für Abwärmenut-

http://www.risolva.de/
https://www.risolva.de/de/dateien/dateien_news/gewabfv-kabinettendfassung-2016-11.pdf
http://www.bundesrat.de/bv.html?id=0632-16
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gen zugelassen und die Ausschreibungsmenge im Segment 

1 bis 50 MW auf 400 MW verdoppelt werden. Die Bundesre-

gierung wird dazu nun eine Gegenäußerung verfassen. Am 

21. November fand im Bundestagsausschuss für Wirtschaft 

und Energie eine Anhörung statt. 

Mehr finden Sie im Beschluss des Bundesrats vom 

4.11.2016. 

 

zung nutzbar sein.  

 Auch teilmodernisierte Anlagen (Kosten der Mo-

dernisierung zwischen 25 und 50 Prozent einer 

Neuanlage) sollen sich an den Ausschreibungen 

beteiligen können.  

 Ausschreibungen sollen erst für Anlagen ab 2 statt 

ab 1 MW gelten.  

 Einführung einer Verordnungsermächtigung für 

KWK-Mieterstrom.  

 Reduzierung des notwendigen KWK-Anteils in 

Fernwärmenetzen von 75 auf 60 %, um eine För-

derung des Netzausbaus zu erhalten.  

 Verlängerung der Übergangsfrist für neue KWK-

Anlagen um ein Jahr.  

 Freistellung der Abwärmenutzung von EEG-

Umlage.  

 Der Bestandsschutz für Eigenerzeugungsanlagen 

soll auch über den 31.12.2017 hinaus fortgeführt 

werden.  

 Freistellung von EEG-Umlage bei der Einspeiche-

rung, auch wenn ein Speicher für verschiedene 

Einsatzzwecke verwendet wird (sog. gemischte 

Geschäftsmodelle, z. B. Eigenversorgung und Er-

bringung von Regelenergie). Quelle: DIHK 

 

 

 Bundeskabinett hat novellierte ArbStättV beschlossen 

Das Bundeskabinett hat am 2.11.2016 die novellierte Ar-

beitsstättenverordnung beschlossen. Damit werden Vor-

schriften, die bislang in gesonderten Verordnungen enthal-

ten waren, zusammengeführt und an die sich verändernde 

Arbeitswelt angepasst.  

 

Die Regelungen der ArbStättV im Überblick: 

Die Inhalte der BildscharbV werden in die neue Ver-

ordnung integriert; die Bildschirmarbeitsverordnung 

wird außer Kraft gesetzt. Die Vorgaben und Rege-

lungen dienen dazu, die Sicherheit und den Schutz 

der Gesundheit der Beschäftigten in Arbeitsstätten 

(auch auf Baustellen) wirksam zu schützen und Ar-

beitsabläufe menschengerecht zu gestalten. 

 Telearbeitsplätze 

Telearbeitsplätze sind vom Arbeitgeber für einen fest-

gelegten Zeitraum eingerichtete Bildschirmarbeitsplät-

ze im Privatbereich der Beschäftigten. Telearbeit erfor-

dert klare Rahmenbedingungen zwischen Arbeitgeber 

und Beschäftigten. Grundlage ist eine Vereinbarung mit 

dem Beschäftigten über die Einrichtung eines Bild-

schirmarbeitsplatzes im Privatbereich, über die Arbeits-

 Arbeitsschutz-Unterweisung 

Die Pflicht zu einer solchen Unterweisung be-

stand bereits bisher. Jedoch fehlten die entspre-

chenden Hinweise, über welche Gefährdungen 

die Beschäftigten unterwiesen werden müssen 

(z.B. Brandschutzmaßnahmen, Erste Hilfe, 

Fluchtwege und Notausgänge).  

 Sichtverbindung aus Arbeitsräumen nach außen: 

http://www.risolva.de/
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2016/0601-0700/619-16(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1
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zeit und die Arbeitsbedingun-

gen/Arbeitsplatzgestaltung. […] 

 Umgang mit psychische Belastungen 

Künftig müssen auch psychische Belastungen aufgrund 

von Arbeitsstätten bei der Gefährdungsbeurteilung be-

rücksichtigt werden. [...] Es betrifft z.B. Belastungen 

und Beeinträchtigungen der Beschäftigten durch stö-

rende Geräusche oder Lärm, ungeeignete Beleuchtung 

oder ergonomische Mängel am Arbeitsplatz. 

 

Dies gilt für dauerhaft eingerichtete Arbeits-

plätze und für sonstige große Sozialräume; sie 

gilt nicht für jede Art von Sanitärräumen. Die Re-

gelung stellt klare und einheitliche Anforderun-

gen, wie möglichst ausreichend Tageslicht und 

eine Sichtverbindung aus Arbeitsräumen nach 

außen gewährleistet werden können. Lassen die 

baulichen oder betrieblichen Gegebenheiten 

eine Sichtverbindung nach außen nicht zu, z.B. 

in Bereichen von Flughäfen, Bahnhöfen, Sport-

stadien oder Einkaufszentren, kann von einer 

Sichtverbindung nach außen abgesehen wer-

den. […] Quelle: BMAS (gekürzt) 

 

 

 Ergebnisse der 4. Sitzung des ASTA am 09.11.2016 

Für vier Arbeitsstättenregeln beschloss der ASTA for-

mal/redaktionelle Änderungen:  

 ASR A1.3 »Sicherheits- und Gesundheitsschutzkenn-

zeichnung«:  

Die Zeichen »Besteigen für Unbefugte verboten» und 

P016 »Mit Wasser spritzen verboten« wurden aus der 

DIN 4844-2 in die DIN EN ISO 7710 übernommen, die 

geänderten Bezeichnungen und Symbole wurden im 

Anhang der ASR angepasst. 

 ASR A1.5/1,2 »Fußböden«:  

Es wurden geänderte Bezeichnungen in die Literatur-

hinweise und formale Korrekturen im Anhang 2 einge-

fügt. 

 ASR A2.3 »Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und 

Rettungsplan«:  

Die ASR wurde an verschiedenen Stellen for-

mal/redaktionell angepasst.  

 ASR A3.6 »Lüftung«:  

Im Punkt 6.3 wurde ein allgemeiner Verweis auf die Ver-

wendung von DIN-Normen und VDI-Richtlinien gestri-

chen. 

 

 

Arbeitsstand Arbeitsstättenregeln (ASR): 

 Bisher wurden 18 ASR im GMBl. bekannt ge-

macht. 

 Erarbeitet werden gegenwärtig die  

ASR V3 »Gefährdungsbeurteilung« und  

ASR A3.7 »Lärm«. 

 Aktualisiert wird die 

ASR A3.4/3 »Sicherheitsbeleuchtung, optische Si-

cherheitsleitsysteme«. 

 Aktualisiert die  

ASR A2.2 »Maßnahmen gegen Brände«, insbe-

sondere mit der Ergänzung durch Anforderungen 

bei erhöhter Brandgefährdung. 

 Zur  

ASR V3a.2 »Barrierefreie Gestaltung von Arbeits-

stätten« werden weitere Anhänge erarbeitet, z.B. 

für die  

ASR A1.2 »Raumabmessungen und Bewegungs-

flächen0«,  

ASR A4.1 »Sanitärräume« und  

ASR A4.3 »Erste-Hilfe-Räume, Mittel und Einrich-

tungen zur Ersten Hilfe«. 

  

 Übertragungsnetzbetreiber geben KWK-, §19- und AblaV-Umlage bekannt 

Nach EEG- und Offshore-Haftungsumlage wurden von den Alle fünf Umlagen zusammengerechnet ergeben ei-

http://www.risolva.de/
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Übertragungsnetzbetreibern nun auch die restlichen Um-

lagen bekannt gegeben. 

nen Anstieg von 7,178 auf 7.684 Cent/kWh, wenn je-

weils die volle Umlage zu entrichten ist. Das sind 7 

Prozent zum Jahreswechsel. 

§19-Umlage:  

 Mit dieser Umlage werden den Netzbetreibern entgan-

gene Einnahmen aus den sog. Sondernetzentgelten er-

setzt. Sie setzt sich aus den verringerten Entgelten für 

Unternehmen zusammen, die entweder die Regelun-

gen zur Atypik (§19 StromNEV Absatz 2 Satz 1) oder die 

gleichmäßige Netznutzung (§19 StromNEV Absatz 2 

Satz 2) in Anspruch nehmen.  

 Die Umlage beträgt 0,388 Cent/kWh für alle Strom-

mengen bis 1.000.000 kWh. Strommengen darüber 

hinaus werden mit 0,05 Cent/kWh belastet. Stromin-

tensive Betriebe und Schienenbahnen (Stromkosten 

mindestens 4 Prozent am Umsatz) zahlen 0,025 Cent.  

 Mit der Umlage werden 1,116 Mrd. Euro gewälzt. Davon 

entfallen 368 Mio. auf Satz 1 und 748 Mio. auf Satz 2.  

 Durch einen Kostenvortrag aus 2015 verringert sich der 

Umlagebetrag auf 1,099 Mrd. Euro 

AblaV-Umlage:  

 Die Umlage für abschaltbare Lasten wird für nächstes 

Jahr wieder eingeführt, nachdem sie 2016 nicht erho-

ben wurde.  

 Mit dieser Umlage werden entstehende Kosten nach 

der Abschaltbare-Lasten-Verordnung (AblaV) auf die 

Stromkunden gewälzt.  

 Die Umlage beträgt 0,006 Cent/kWh. Die Umlage wird 

gleichmäßig auf alle kWh verteilt. 

 

KWK-Umlage: 

 Mit dieser Umlage werden die durch das KWKG 

entstehenden Kosten für die Förderung dieser 

Technik auf die Stromkunden gewälzt.  

 Da derzeit nicht sicher ist, ob der Gesetzentwurf 

zur Änderung des KWKG 2016 zum Jahreswech-

sel in Kraft treten kann, wurden von den ÜNB 

zwei Umlagen veröffentlicht. Sie rechnen jedoch 

mit einem rechtzeitigen Inkrafttreten, so dass 

die Berechnung auf Basis des KWKG 2016 als 

Rückfallposition zu betrachten ist.  

 Umlage auf Basis Regierungsentwurf: Demnach 

ergibt sich ein Umlage in Höhe von 0,438 

Cent/kWh für alle Stromverbräuche, die an Ab-

nahmestellen anfallen, die nicht unter die Beson-

dere Ausgleichsregelung (BesAR) des EEG fallen. 

Der Betrag setzt sich zusammen aus der eigentli-

chen Umlage für 2017 in Höhe von 0,383 

Cent/kWh und einem Nachholbetrag für 2015 von 

0,056 Cent/kWh. Für Abnahmestellen in der Be-

sAR die KWK-Umlage nach denselben Regeln wie 

die EEG-Umlage begrenzt.  

 Sollte der Gesetzesentwurf nicht rechtzeitig in 

Kraft treten, ergibt sich eine Umlage in Höhe von 

0,463 Cent/kWh für alle Strommengen bis 

1.000.000 kWh. Darüber hinausgehende Strom-

mengen werden mit 0,04 bzw. 0,03 Cent/kWh 

(Stromintensive Betriebe bzw. Schienenbahnen 

mit mindestens 4 % Stromkosten am Um-

satz) belegt.  

 In jedem Fall entstehen nach der Prognose der 

ÜNB Förderkosten von 1,135 Mrd. die auf die 

Stromverbraucher gewälzt werden. Dazu kommt 

der Nachholbetrag für 2015 in Höhe von 148 Mio. 

Euro. Quelle: DIHK 
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 Merkblatt A 013: Beförderung gefährlicher Güter 

Von der BG RCI gibt es das Merkblatt A 013 über die Beför-

derung gefährlicher Güter: 

 

Während des gesamten Beförderungsablaufs, also begin-

nend bei der Klassifizierung, beim Verpacken und Verladen 

der gefährlichen Güter, bis hin zum Entladen und Auspa-

cken gelten die Vorschriften über die Beförderung gefährli-

cher Güter. Diese definieren und adressieren Pflichten und 

Verantwortlichkeiten, die in der Praxis beachtet werden 

müssen und ausführlich im Merkblatt A 013 beschrieben 

sind. 

Die Schrift thematisiert weithin die Kleinmengenregelun-

gen ›Kleinstmengen‹, ›freigestellte Mengen‹, ›begrenzte 

Mengen‹ und die ›1000-Punkte-Regelung‹ im Detail. Wei-

terhin bietet es eine Übersicht über zu beachtende Sach-

verhalte bei der Gefahrgutbeförderung ohne Erleichterun-

gen, also dem regulären Gefahrguttransport. 

Auch auf das Thema Vorkehrungen gegen Diebstahl oder 

Missbrauch gefährlicher Güter, z. B. zu terroristischen 

Zwecken, wird im Kapitel »Sicherung von Gefahrguttrans-

porten« eingegangen. Die Bestellung und Befreiung von 

Gefahrgutbeauftragten wird ebenfalls thematisiert. 

 

 

Zielgruppe für die Schrift sind Gefahrgutbeauftragte, 

gefahrgutrechtlich beauftragte Personen, Fah-

rer/innen und andere interessierte Personen. Als Pra-

xishilfe liefert es Musterformblätter zur Bestellung 

von Gefahrgutbeauftragten, zur Übertragung von 

Unternehmerpflichten sowie ein Muster eines Beför-

derungspapiers. Die Musterformblätter sind auch im 

Downloadcenter des Medienshops als Word-

Dokumente elektronisch erhältlich. Quelle: Fachwis-

sen-Newsletter 6/2016 

 

 Das Gefahrgutbüro der IHK warnt vor gefälschten ADR-Bescheinigungen 

Fahrer von kennzeichnungspflichtigen Gefahrguttranspor-

ten müssen im Besitz einer sogenannten ADR-

Bescheinigung sein. […] Derzeit gibt es neben dem moder-

nen Checkkartenformat noch ältere orangefarbene Be-

scheinigungen, die allerdings bis zum 31.12.2017 auslaufen. 

Bei diesen orangefarbenen Bescheinigungen wurden un-

längst Fälschungen festgestellt. Gefahrgutfahrer, die mit 

einer Fälschung erwischt werden, müssen mit einer Anzeige 

rechnen. 

Das IHK-Gefahrgutbüro empfiehlt allen Transportun-

ternehmen, bei ihren stichprobenhaften Kontrollen 

der Fahrzeugführer die orangefarbenen Bescheini-

gungen auf Fälschungsmerkmale hin zu prüfen: 

 Unvollständige oder fragwürdige Ausführung des 

IHK-Stempels 

 Weniger oder mehr als zwei Fußzeilen 

 Offensichtliche Unkenntnis des Fahrers 

Quelle: Wirtschaft Neckar-Alb, November 2016 

 

 

 Informationsveranstaltung »Elektromagnetische Felder an Arbeitsplätzen« am 08.11.2016 

Passend zur diesen Monat veröffentlichten EMFV (siehe 

vorn), richtete die BAuA am 8.11.2016 in Berlin eine Infor-

mationsveranstaltung »Elektromagnetische Felder an 

Auf der Internetseite der BAuA können Sie das Pro-

gramm und die Vorträge herunterladen. 

http://www.risolva.de/
http://downloadcenter.bgrci.de/shop?query=/a013.xml&field=path
http://downloadcenter.bgrci.de/shop?query=/a013.xml&field=path
http://www.ggb.ihk.net/meldung/vorsicht-faelschung/
Arbeitsschutzverordnung#_Neu:_EMFV_
Arbeitsschutzverordnung#_Neu:_EMFV_
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Elektromagnetische-Felder/EMF-Arbeitsplaetze-2016_content.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Elektromagnetische-Felder/EMF-Arbeitsplaetze-2016_content.html
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Arbeitsplätzen« aus. Unter den etwa 70 Teilnehmern und 

Referenten befanden sich Sicherheitsingenieure, Arbeits-

mediziner, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Vertreter der 

Berufsgenossenschaften, Unternehmer aus unterschiedli-

chen Branchen, Wissenschaftler und Behördenvertreter. 

Quelle: BAuA 
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